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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 922/2008 DER KOMMISSION

vom 19. September 2008

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse (2), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr.
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. September 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. September 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert

0702 00 00 MK 31,4
TR 68,0
ZZ 49,7

0707 00 05 EG 162,5
MK 43,3
TR 72,1
ZZ 92,6

0709 90 70 TR 95,9
ZZ 95,9

0805 50 10 AR 64,1
UY 71,0
ZA 86,3
ZZ 73,8

0806 10 10 IL 248,7
TR 137,9
US 196,0
ZZ 194,2

0808 10 80 AR 92,1
AU 195,4
BR 74,2
CL 83,7
CN 73,9
NZ 122,7
US 91,3
ZA 78,4
ZZ 101,5

0808 20 50 AR 68,9
CN 66,7
TR 131,7
ZA 74,4
ZZ 85,4

0809 30 TR 122,4
US 160,3
ZZ 141,4

0809 40 05 IL 131,8
TR 78,6
XS 58,0
ZZ 89,5

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 923/2008 DER KOMMISSION

vom 12. September 2008

zur Einleitung einer Untersuchung betreffend die mutmaßliche Umgehung der mit der Verordnung
(EG) Nr. 1174/2005 des Rates, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 684/2008, eingeführten
Antidumpingmaßnahmen gegenüber den Einfuhren manueller Palettenhubwagen und wesentlicher
Teile davon mit Ursprung in der Volksrepublik China durch Einfuhren aus Thailand versandter
manueller Palettenhubwagen und wesentlicher Teile davon, ob als Ursprungserzeugnis Thailands

angemeldet oder nicht, und zur zollamtlichen Erfassung der letztgenannten Einfuhren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom
22. Dezember 1995 über den Schutz gegen gedumpte Einfuh
ren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län
dern („Grundverordnung“) (1), insbesondere auf Artikel 13 Ab
satz 3 und Artikel 14 Absätze 3 und 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Kommission hat beschlossen, gemäß Artikel 13 Absatz 3
der Verordnung (EG) Nr. 384/96 („Grundverordnung“) auf ei
gene Initiative eine Untersuchung der mutmaßlichen Umgehung
der Antidumpingmaßnahmen gegenüber den Einfuhren manuel
ler Palettenhubwagen und wesentlicher Teile davon mit Ur
sprung in der Volksrepublik China einzuleiten.

A. WARE

Bei der von der mutmaßlichen Umgehung betroffenen Ware
handelt es sich um manuelle Palettenhubwagen und wesentliche
Teile davon, d. h. Chassis und Hydraulik, mit Ursprung in der
Volksrepublik China, die normalerweise unter den KN-Codes
ex 8427 90 00 und ex 8431 20 00 eingereiht werden. Manuelle
Palettenhubwagen sind definiert als Flurförderzeuge mit einer
mit Rollen ausgestatteten Hubgabel, die auf glatten, ebenen
und harten Flächen zum Hantieren von Paletten eingesetzt wer
den und im Mitgängerbetrieb mit Hilfe einer schwenkbaren
Deichsel von Hand geschoben, gezogen und gelenkt werden.
Manuelle Palettenhubwagen sind lediglich dafür ausgelegt, eine
Last durch Pumpen mit der Deichsel so weit anzuheben, dass sie
transportiert werden kann; sie haben keinerlei zusätzliche Funk
tionen oder Verwendungen wie beispielsweise i) Lasten zu trans
portieren, hochzuheben oder zu lagern (Hochhubwagen), ii) Pa
letten übereinander zu stapeln (Stapler), iii) Lasten zu einer Ar
beitsbühne hochzuheben (Scherenhubwagen) oder iv) Lasten
hochzuheben und zu wiegen (Waagehubwagen) („betroffene
Ware“).

Bei der von der Untersuchung betroffenen Ware handelt es sich
um aus Thailand versandte manuelle Palettenhubwagen und
wesentliche Teile davon im Sinne des vorangegangenen Absat
zes („untersuchte Ware“), die normalerweise unter denselben
Codes eingereiht werden wie die betroffene Ware.

B. GELTENDE MASSNAHMEN

Bei den derzeit geltenden und möglicherweise umgangenen
Maßnahmen handelt es sich um die mit der Verordnung (EG)
Nr. 1174/2005 des Rates (2), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 684/2008 (3), eingeführten Antidumpingmaßnahmen.

C. GRÜNDE

Der Kommission liegen hinreichende Anscheinsbeweise dafür
vor, dass die für Einfuhren manueller Palettenhubwagen und
wesentlicher Teile davon mit Ursprung in der Volksrepublik
China geltenden Antidumpingmaßnahmen durch Montage der
untersuchten Ware in Thailand umgangen werden.

Die der Kommission vorliegenden Anscheinsbeweise sind fol
gende:

— Das Handelsgefüge der Ausfuhren aus der Volksrepublik
China und Thailand in die Gemeinschaft hat sich nach der
Einführung der Maßnahmen gegenüber der betroffenen
Ware erheblich verändert, und für diese Veränderung gibt
es außer der Einführung des Zolls keine hinreichende Be
gründung oder Rechtfertigung.

— Die Veränderung des Handelsgefüges scheint auf die Mon
tage manueller Palettenhubwagen und wesentlicher Teile da
von in Thailand zurückzuführen zu sein.

— Darüber hinaus deuten die Beweise darauf hin, dass die
Abhilfewirkung der für die betroffene Ware geltenden Anti
dumpingmaßnahmen sowohl durch die Menge als auch
durch den Preis der Einfuhren untergraben wird. Dem An
schein nach werden anstelle der betroffenen Ware bedeu
tende Mengen der untersuchten Ware aus Thailand einge
führt. Außerdem liegen hinreichende Beweise dafür vor, dass
die Preise dieser steigenden Einfuhren deutlich unter dem
nicht schädigenden Preis liegen, der in der Untersuchung
ermittelt wurde, die zu den geltenden Maßnahmen führte.

— Und schließlich liegen der Kommission hinreichende An
scheinsbeweise dafür vor, dass die Preise für manuelle Palet
tenhubwagen und wesentliche Teile davon im Vergleich zu
dem Normalwert, der zuvor für manuelle Palettenhubwagen
und wesentliche Teile davon ermittelt wurde, gedumpt sind.
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Sollten im Verlauf der Untersuchung neben den oben genann
ten noch weitere Umgehungspraktiken im Sinne des Artikels 13
der Grundverordnung festgestellt werden, kann sich die Unter
suchung auch auf diese Praktiken erstrecken.

D. VERFAHREN

Aus den vorstehenden Gründen ist die Kommission zu dem
Schluss gelangt, dass die Beweise ausreichen, um die Einleitung
einer Untersuchung gemäß Artikel 13 der Grundverordnung zu
rechtfertigen und die aus Thailand versandten Einfuhren ma
nueller Palettenhubwagen und wesentlicher Teile davon, ob als
Ursprungserzeugnis Thailands angemeldet oder nicht, gemäß
Artikel 14 Absatz 5 der Grundverordnung zollamtlich zu er
fassen.

a) Fragebogen

Um die von ihr für ihre Untersuchung als notwendig erachteten
Informationen einzuholen, wird die Kommission den Ausführ
ern/Herstellern und ihren Verbänden in Thailand und den Ein
führern und ihren Verbänden in der Gemeinschaft, die an der zu
den geltenden Maßnahmen führenden Untersuchung mitarbeite
ten, sowie den Behörden der Volksrepublik China und Thailands
Fragebogen zusenden. Gegebenenfalls werden auch Informatio
nen vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft sowie von den
Ausführern/Herstellern in der Volksrepublik China eingeholt.

Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, sich umgehend
und innerhalb der in Artikel 3 genannten Frist mit der Kommis
sion in Verbindung zu setzen und erforderlichenfalls innerhalb
der in Artikel 3 Absatz 1 gesetzten Frist einen Fragebogen
anzufordern, da die Frist in Artikel 3 Absatz 2 für alle interes
sierten Parteien gilt.

Die Behörden der Volksrepublik China und Thailands werden
von der Einleitung der Untersuchung in Kenntnis gesetzt.

b) Einholung von Informationen und Anhörungen

Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, ihren Stand
punkt unter Vorlage sachdienlicher Beweise schriftlich darzule
gen. Die Kommission kann die interessierten Parteien außerdem
anhören, sofern die Parteien dies schriftlich beantragen und
nachweisen, dass besondere Gründe für ihre Anhörung spre
chen.

c) Befreiung von der zollamtlichen Erfassung der Einfuh
ren oder von den Maßnahmen

Gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Grundverordnung können Ein
fuhren der untersuchten Ware von der zollamtlichen Erfassung
oder von den Maßnahmen befreit werden, wenn die Einfuhr
keine Umgehung darstellt.

Da die mutmaßliche Umgehung außerhalb der Gemeinschaft
stattfindet, können gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Grundver
ordnung Hersteller der untersuchten Ware, die nachweisen kön
nen, dass sie nicht mit einem Hersteller verbunden sind, der den

geltenden Maßnahmen unterliegt, und für die festgestellt wurde,
dass sie nicht an den Umgehungspraktiken im Sinne des Arti
kels 13 Absätze 1 und 2 der Grundverordnung beteiligt sind,
von der zollamtlichen Erfassung der Einfuhren oder von den
Maßnahmen befreit werden. Hersteller, die eine Befreiung erwir
ken möchten, sollten innerhalb der in Artikel 3 Absatz 3 ge
setzten Frist einen durch entsprechende Beweise belegten Antrag
stellen.

E. ZOLLAMTLICHE ERFASSUNG

Gemäß Artikel 14 Absatz 5 der Grundverordnung sollten die
Einfuhren der untersuchten Ware zollamtlich erfasst werden,
damit rückwirkend vom Zeitpunkt der zollamtlichen Erfassung
der Einfuhren Antidumpingzölle in entsprechender Höhe erho
ben werden können, falls bei der Untersuchung eine Umgehung
festgestellt wird.

F. FRISTEN

Im Interesse einer ordnungsgemäßen Verwaltung sollten Fristen
festgesetzt werden, innerhalb deren

— interessierte Parteien sich bei der Kommission selbst melden,
ihren Standpunkt schriftlich darlegen, den Fragebogen be
antworten oder sonstige Informationen übermitteln können,
die im Rahmen der Untersuchung berücksichtigt werden
sollen,

— Hersteller in Thailand eine Befreiung von der zollamtlichen
Erfassung der Einfuhren oder von den Maßnahmen bean
tragen können,

— interessierte Parteien einen schriftlichen Antrag auf Anhö
rung durch die Kommission stellen können.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung der meisten
in der Grundverordnung verankerten Verfahrensrechte voraus
setzt, dass sich die betreffende Partei innerhalb der in Artikel 3
genannten Frist selbst meldet.

G. MANGELNDE BEREITSCHAFT ZUR MITARBEIT

Wenn interessierte Parteien den Zugang zu den benötigten In
formationen verweigern oder sie nicht fristgerecht übermitteln
oder die Untersuchung erheblich behindern, können gemäß Ar
tikel 18 der Grundverordnung vorläufige oder endgültige posi
tive oder negative Feststellungen auf der Grundlage der verfüg
baren Informationen getroffen werden.

Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder
irreführende Informationen vorgelegt hat, so werden diese In
formationen nicht berücksichtigt, und die verfügbaren Informa
tionen können zugrunde gelegt werden. Arbeitet eine interes
sierte Partei nicht oder nur zum Teil mit und stützen sich die
Feststellungen daher gemäß Artikel 18 der Grundverordnung
auf die verfügbaren Informationen, so kann dies zu einem Er
gebnis führen, das für diese Partei weniger günstig ist, als wenn
sie mitgearbeitet hätte.
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H. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Alle im Rahmen der Untersuchung erhobenen personenbezoge
nen Daten werden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember
2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen
der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (1) verarbeitet.

I. ANHÖRUNGSBEAUFTRAGTER

Wenn interessierte Parteien Schwierigkeiten bei der Wahrneh
mung ihrer Rechte auf Interessenverteidigung haben, können sie
sich an den Anhörungsbeauftragten der Generaldirektion Handel
wenden. Er fungiert als Schnittstelle zwischen den interessierten
Parteien und den Kommissionsdienststellen und bietet, falls er
forderlich, die Vermittlung in verfahrenstechnischen Fragen an,
die den Schutz ihrer Interessen in dieser Untersuchung berüh
ren, insbesondere im Zusammenhang mit der Akteneinsicht, der
Vertraulichkeit, der Verlängerung von Fristen und der Behand
lung schriftlicher und/oder mündlicher Stellungnahmen. Weitere
Informationen einschließlich der Kontaktdaten enthalten die In
ternet-Seiten des Anhörungsbeauftragten der Generaldirektion
Handel (http://ec.europa.eu/trade) —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Es wird eine Untersuchung gemäß Artikel 13 Absatz 3 der
Verordnung (EG) Nr. 384/96 eingeleitet, um festzustellen, ob
mit aus Thailand in die Gemeinschaft versandten manuellen
Palettenhubwagen und wesentlichen Teilen davon, d. h. Chassis
und Hydraulik, die unter die KN-Codes ex 8427 90 00 und
ex 8431 20 00 (TARIC-Codes 8427 90 00 11 und
8431 20 00 11) eingereiht werden, ob als Ursprungserzeugnis
Thailands angemeldet oder nicht, die mit der Verordnung (EG)
Nr. 1174/2005, geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
684/2008, eingeführten Maßnahmen umgangen werden. Ma
nuelle Palettenhubwagen sind definiert als Flurförderzeuge mit
einer mit Rollen ausgestatteten Hubgabel, die auf glatten, ebe
nen und harten Flächen zum Hantieren von Paletten eingesetzt
werden und im Mitgängerbetrieb mit Hilfe einer schwenkbaren
Deichsel von Hand geschoben, gezogen und gelenkt werden.
Manuelle Palettenhubwagen sind lediglich dafür ausgelegt, eine
Last durch Pumpen mit der Deichsel so weit anzuheben, dass sie
transportiert werden kann; sie haben keinerlei zusätzliche Funk
tionen oder Verwendungen wie beispielsweise i) Lasten zu trans
portieren, hochzuheben oder zu lagern (Hochhubwagen), ii) Pa
letten übereinander zu stapeln (Stapler), iii) Lasten zu einer Ar
beitsbühne hochzuheben (Scherenhubwagen) oder iv) Lasten
hochzuheben und zu wiegen (Waagehubwagen).

Artikel 2

Die Zollbehörden werden gemäß Artikel 13 Absatz 3 und Arti
kel 14 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 angewiesen,
geeignete Schritte zu unternehmen, um die in Artikel 1 genann
ten Einfuhren zollamtlich zu erfassen.

Die zollamtliche Erfassung endet neun Monate nach Inkrafttre
ten dieser Verordnung.

Die Kommission kann die Zollbehörden per Verordnung an
weisen, die zollamtliche Erfassung der Einfuhren von Waren
in die Gemeinschaft einzustellen, die von Herstellern hergestellt
werden, die eine Befreiung von der zollamtlichen Erfassung be
antragt haben und für die festgestellt wurde, dass sie die Anti
dumpingzölle nicht umgehen.

Artikel 3

(1) Die Fragebogen sind bei der Kommission innerhalb von
15 Tagen nach der Veröffentlichung dieser Verordnung im
Amtsblatt der Europäischen Union anzufordern.

(2) Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen interessierte
Parteien innerhalb von 40 Tagen nach der Veröffentlichung
dieser Verordnung im Amtsblatt der Europäischen Union mit der
Kommission Kontakt aufnehmen, ihren Standpunkt schriftlich
darlegen, ihre Antworten auf den Fragebogen und sonstige In
formationen übermitteln, wenn ihre Angaben bei der Untersu
chung berücksichtigt werden sollen.

(3) Hersteller in Thailand, die eine Befreiung von der zoll
amtlichen Erfassung der Einfuhren oder von den Maßnahmen
beantragen wollen, sollten innerhalb derselben Frist von 40
Tagen einen durch entsprechende Beweise belegten Antrag stel
len.

(4) Innerhalb derselben Frist von 40 Tagen können interes
sierte Parteien auch einen Antrag auf Anhörung durch die Kom
mission stellen.

(5) Alle sachdienlichen Informationen, Anträge auf Anhö
rung oder auf Zusendung eines Fragebogens sowie alle Anträge
auf Befreiung der Einfuhren von der zollamtlichen Erfassung
oder von den Maßnahmen sind von den interessierten Parteien
schriftlich (jedoch nicht in elektronischer Form, es sei denn, dies
wäre ausdrücklich zugelassen) unter Angabe von Name, An
schrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummern zu übermit
teln. Alle schriftlichen Stellungnahmen, einschließlich der in
dieser Verordnung angeforderten Informationen, sowie alle Fra
gebogenantworten und Schreiben, die von interessierten Par
teien auf vertraulicher Basis übermittelt werden, müssen den
Vermerk „Zur eingeschränkten Verwendung“ (2) tragen und ge
mäß Artikel 19 Absatz 2 der Grundverordnung zusammen mit
einer nicht vertraulichen Zusammenfassung übermittelt werden,
die den Vermerk „Zur Einsichtnahme durch interessierte Par
teien“ trägt.

Anschrift der Kommission:

Europäische Kommission
Generaldirektion Handel
Direktion H
Büro N105 04/090
B-1040 Brüssel
Fax (+32 2) 295 65 05.
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(2) Unterlagen mit diesem Vermerk sind nur für den internen Gebrauch
bestimmt. Sie sind gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten
des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl.
L 145 vom 31.5.2001, S. 43) geschützt. Sie werden gemäß Arti
kel 19 der Grundverordnung und Artikel 6 des WTO-Übereinkom
mens zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens 1994 (Antidumping-Übereinkommen) vertrau
lich behandelt.



Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 12. September 2008

Für die Kommission
Peter MANDELSON

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 924/2008 DER KOMMISSION

vom 19. September 2008

zur Festsetzung der Höchstmenge für Ausfuhren von Nichtquotenzucker und isoglucose bis zum
Ende des Wirtschaftsjahres 2008/09

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1), insbesondere auf Artikel 61 Unterabsatz 1 Buchstabe
d in Verbindung mit Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 61 Unterabsatz 1 Buchstabe d der Ver
ordnung (EG) Nr. 1234/2007 kann Zucker oder Isoglu
cose, der bzw. die über die in Artikel 7 der genannten
Verordnung festgesetzte Quote hinaus erzeugt wurde, nur
bis zu einer noch festzusetzenden Höchstmenge ausge
führt werden.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommis
sion (2) wurden ausführliche Durchführungsbestimmun
gen für Ausfuhren über die Quote hinaus und insbeson
dere für die Erteilung von Ausfuhrlizenzen festgelegt. Die
Höchstmenge sollte jedoch angesichts der Möglichkeiten
auf den Ausfuhrmärkten jeweils für ein Wirtschaftsjahr
festgesetzt werden.

(3) Für bestimmte Zucker- und Isoglucose-Erzeuger in der
Gemeinschaft ist das Ausfuhrgeschäft ein wichtiger Teil
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, mit der Folge, dass sie
außerhalb der Gemeinschaft traditionelle Märkte aufge
baut haben. Die Ausfuhr von Zucker und Isoglucose
auf diese Märkte kann auch ohne Ausfuhrerstattungen
wirtschaftlich rentabel sein. Damit diese Gemeinschafts
erzeuger auch künftig ihre traditionellen Märkte beliefern
können, ist es erforderlich, eine Höchstmenge für die
Ausfuhren von Zucker und Isoglucose festzusetzen, der
bzw. die über die Quote hinaus erzeugt wurden.

(4) Für das Wirtschaftsjahr 2008/09 dürfte eine Höchst
menge von 650 000 Tonnen Weißzuckeräquivalent und
50 000 Tonnen Trockenstoff für die Ausfuhren von
Nichtquotenzucker bzw. -isoglucose der Marktnachfrage
entsprechen.

(5) Für Gemeinschaftsausfuhren nach bestimmten nahe gele
genen Bestimmungen und in Drittländer, in die Gemein
schaftserzeugnisse mit Präferenzbehandlung eingeführt
werden können, ist die Wettbewerbsposition zurzeit be
sonders günstig. Zur Verringerung des Betrugsrisikos und
um Missbrauch im Zusammenhang mit der möglichen
Wiedereinfuhr bzw. dem möglichen Wiederverbringen
des betreffenden Zuckers oder der betreffenden Isoglu
cose in die Gemeinschaft zu verhindern, sollten darüber
hinaus bestimmte nahegelegene Ausfuhrländer aus der
Liste der zulässigen Bestimmungen ausgeschlossen wer
den.

(6) Wegen des aufgrund der Eigenschaften des Erzeugnisses
als geringer eingeschätzten Betrugsrisikos im Zusammen
hang mit Isoglucose sollten jedoch diejenigen Länder des
westlichen Balkans, deren Behörden Ausfuhrbescheini
gungen ausstellen müssen, um den Ursprung der für
die Ausfuhr in die Gemeinschaft bestimmten Zucker-
und Isoglucose-Erzeugnisse zu bestätigen, nicht ausge
schlossen werden.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Festsetzung der Höchstmenge für Ausfuhren von über die
Quote hinaus erzeugtem Zucker

(1) Für das Wirtschaftsjahr 2008/09 vom 1. Oktober 2008
bis zum 30. September 2009 beläuft sich die Höchstmenge
gemäß Artikel 61 Unterabsatz 1 Buchstabe d der Verordnung
(EG) Nr. 1234/2007 auf 650 000 Tonnen für Ausfuhren ohne
Erstattung von über die Quote hinaus erzeugtem Weißzucker
des KN-Codes 1701 99.

(2) Ausfuhren innerhalb der Höchstmenge gemäß Absatz 1
sind nach allen Bestimmungen erlaubt, ausgenommen

a) Drittländer: Andorra, Liechtenstein, Heiliger Stuhl (Vatikan
stadt), San Marino, Kroatien, Bosnien und Herzegowina,
Montenegro, Albanien, die ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien und Serbien sowie Kosovo im Rahmen der
UNSC-Resolution 1244/99;
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b) Gebiete der EU-Mitgliedstaaten, die nicht zum Zollgebiet der
Gemeinschaft gehören: die Färöer, Grönland, Helgoland,
Ceuta, Melilla, die Gemeinden Livigno und Campione d'Italia
und die Landesteile der Republik Zypern, in denen die Regie
rung der Republik Zypern keine tatsächliche Kontrolle aus
übt;

c) europäische Hoheitsgebiete, deren auswärtige Beziehungen
ein Mitgliedstaat wahrnimmt, der nicht zum Zollgebiet der
Gemeinschaft gehört: Gibraltar.

Artikel 2

Festsetzung der Höchstmenge für Ausfuhren von über die
Quote hinaus erzeugter Isoglucose

(1) Für das Wirtschaftsjahr 2008/09 vom 1. Oktober 2008
bis zum 30. September 2009 beläuft sich die Höchstmenge
gemäß Artikel 61 Unterabsatz 1 Buchstabe d der Verordnung
(EG) Nr. 1234/2007 auf 50 000 Tonnen Trockenmasse für
Ausfuhren ohne Erstattung von über die Quote hinaus erzeugter
Isoglucose der KN-Codes 1702 40 10, 1702 60 10 und
1702 90 30.

(2) Ausfuhren innerhalb der Höchstmenge gemäß Absatz 1
sind nach allen Bestimmungen erlaubt, ausgenommen:

a) Drittländer: Andorra, Liechtenstein, Heiliger Stuhl (Vatikan
stadt), San Marino, Bosnien und Herzegowina, Montenegro,

Albanien und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedo
nien;

b) Gebiete der EU-Mitgliedstaaten, die nicht zum Zollgebiet der
Gemeinschaft gehören: die Färöer, Grönland, Helgoland,
Ceuta, Melilla, die Gemeinden Livigno und Campione d'Italia
und die Landesteile der Republik Zypern, in denen die Regie
rung der Republik Zypern keine tatsächliche Kontrolle aus
übt;

c) europäische Hoheitsgebiete, deren auswärtige Beziehungen
ein Mitgliedstaat wahrnimmt, der nicht zum Zollgebiet der
Gemeinschaft gehört: Gibraltar.

(3) Ausfuhren der in Absatz 1 genannten Erzeugnisse sind
nur gestattet, wenn sie die Voraussetzungen gemäß Artikel 4
der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 erfüllen.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Oktober 2008.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. September 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 925/2008 DER KOMMISSION

vom 19. September 2008

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats September
2008 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 533/2007 eröffneten Zollkontingents für

Geflügelfleisch gestellten Anträge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (2), insbe
sondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 533/2007 der Kommis
sion vom 14. Mai 2007 zur Eröffnung und Verwaltung von
Zollkontingenten im Geflügelfleischsektor (3), insbesondere auf
Artikel 5 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 533/2007 sind Zollkontin
gente für die Einfuhr von Erzeugnissen des Geflügel
fleischsektors eröffnet worden.

(2) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen
des Monats September 2008 für den Teilzeitraum vom
1. Oktober bis 31. Dezember 2008 gestellten Einfuhr
lizenzanträge beziehen, sind bei bestimmten Kontingen
ten höher als die verfügbaren Mengen. Daher ist zu be
stimmen, in welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt
werden können, indem der auf die beantragten Mengen
anzuwendende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Auf die Einfuhrlizenzanträge, die gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 533/2007 für den Teilzeitraum vom 1. Oktober bis 31. De
zember 2008 gestellt wurden, werden die im Anhang der vor
liegenden Verordnung angegebenen Zuteilungskoeffizienten an
gewandt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. September 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. September 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Gruppennum
mer

Laufende
Nummer

Zuteilungskoeffizient für die für den Teilzeitraum vom 1.10.2008-
31.12.2008 gestellten Einfuhrlizenzanträge

(in %)

Nicht beantragte, zum Teilzeit
raum vom 1.1.2009-31.3.2009

hinzuzufügende Mengen
(in kg)

P1 09.4067 8,622108 —

P2 09.4068 23,785825 —

P3 09.4069 1,206287 —

P4 09.4070 14,423721 —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 926/2008 DER KOMMISSION

vom 19. September 2008

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats September
2008 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 539/2007 eröffneten Zollkontingents für

bestimmte Erzeugnisse im Sektor Eier und Eieralbumin gestellten Anträge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (2), insbe
sondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 539/2007 der Kommis
sion vom 15. Mai 2007 zur Eröffnung und Verwaltung von
Zollkontingenten im Sektor Eier und Eieralbumin (3), insbeson
dere auf Artikel 5 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 539/2007 sind Zollkontin
gente für die Einfuhr von Erzeugnissen des Sektors Eier
und Eieralbumin eröffnet worden.

(2) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen
des Monats September 2008 für den Teilzeitraum vom
1. Oktober bis 31. Dezember 2008 gestellten Einfuhr
lizenzanträge beziehen, sind bei bestimmten Kontingen
ten höher als die verfügbaren Mengen. Daher ist zu be

stimmen, in welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt
werden können, indem der auf die beantragten Mengen
anzuwendende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird.

(3) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen
des Monats September 2008 für den Teilzeitraum vom
1. Oktober bis 31. Dezember 2008 gestellten Einfuhr
lizenzanträge beziehen, sind bei bestimmten Kontingen
ten niedriger als die verfügbaren Mengen. Daher sind die
Mengen zu bestimmen, für die keine Anträge gestellt
worden sind und die zu der für den folgenden Kontin
gentsteilzeitraum festgesetzten Menge hinzuzufügen sind
—

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Auf die Einfuhrlizenzanträge, die gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 539/2007 für den Teilzeitraum vom 1. Oktober bis
31. Dezember 2008 gestellt wurden, werden die im Anhang der
vorliegenden Verordnung angegebenen Zuteilungskoeffizienten
angewandt.

(2) Die Mengen, für die keine Einfuhrlizenzanträge gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 539/2007 gestellt wurden und die
zu der für den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 31. März
2009 festgesetzten Menge hinzuzufügen sind, werden im An
hang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. September 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. September 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Gruppennum
mer

Laufende
Nummer

Zuteilungskoeffizient für die für den Teilzeitraum vom
1.10.2008-31.12.2008 gestellten Einfuhrlizenzanträge

(in %)

Nicht beantragte, zum Teilzeit
raum vom 1.1.2009-31.3.2009

hinzuzufügende Mengen
(in kg)

E1 09.4015 (1) 67 500 000

E2 09.4401 46,235244 —

E3 09.4402 (2) 4 924 232

(1) Nicht anwendbar: Der Kommission ist kein Lizenzantrag übermittelt worden.
(2) Nicht anwendbar: Die Anträge unterschreiten die verfügbaren Mengen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 927/2008 DER KOMMISSION

vom 19. September 2008

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats September
2008 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 eröffneten Zollkontingents für

Geflügelfleisch gestellten Anträge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (2), insbe
sondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 der Kommis
sion vom 26. November 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zur Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates hinsichtlich der
Eröffnung und Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente
im Sektor Geflügelfleisch (3), insbesondere auf Artikel 5 Ab
satz 6,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen des
Monats September 2008 für den Teilzeitraum vom 1. Oktober
bis 31. Dezember 2008 gestellten Einfuhrlizenzanträge bezie
hen, sind bei bestimmten Kontingenten höher als die verfügba
ren Mengen. Daher ist zu bestimmen, in welchem Umfang die
Einfuhrlizenzen erteilt werden können, indem der auf die bean
tragten Mengen anzuwendende Zuteilungskoeffizient festgesetzt
wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Auf die Einfuhrlizenzanträge, die gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1385/2007 für den Teilzeitraum vom 1. Oktober bis 31. De
zember 2008 gestellt wurden, werden die im Anhang der vor
liegenden Verordnung angegebenen Zuteilungskoeffizienten an
gewandt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. September 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. September 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Gruppennummer Laufende Nummer
Zuteilungskoeffizient für die für den Teilzeitraum vom 1.10.2008-

31.12.2008 gestellten Einfuhrlizenzanträge
(in %)

1 09.4410 0,781217

2 09.4411 (1)

3 09.4412 0,864805

4 09.4420 1,494472

5 09.4421 6,509981

6 09.4422 1,331328

(1) Nicht anwendbar: Der Kommission ist kein Lizenzantrag übermittelt worden.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 928/2008 DER KOMMISSION

vom 19. September 2008

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats September
2008 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 1384/2007 eröffneten Zollkontingents für

Geflügelfleisch mit Ursprung in Israel gestellten Anträge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (2), insbe
sondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1384/2007 der Kommis
sion vom 26. November 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zur Verordnung (EG) Nr. 2398/96 des Rates hinsichtlich
der Eröffnung und Verwaltung bestimmter Zollkontingente für
die Einfuhr von Erzeugnissen des Geflügelfleischsektors mit Ur
sprung in Israel in die Gemeinschaft (3), insbesondere auf Arti
kel 5 Absatz 5,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen des
Monats September 2008 für den Teilzeitraum vom 1. Oktober
bis 31. Dezember 2008 gestellten Einfuhrlizenzanträge bezie
hen, sind bei dem Kontingent mit der laufenden Nummer
09.4092 höher als die verfügbaren Mengen. Daher ist zu be
stimmen, in welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt werden
können, indem der auf die beantragten Mengen anzuwendende
Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Auf die Einfuhrlizenzanträge, die gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1384/2007 für den Teilzeitraum vom 1. Oktober bis 31. De
zember 2008 gestellt wurden, werden die im Anhang der vor
liegenden Verordnung angegebenen Zuteilungskoeffizienten an
gewandt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. September 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. September 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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(1) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1.
(2) ABl. L 238 vom 1.9.2006, S. 13.
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ANHANG

Gruppennummer Laufende Nummer
Zuteilungskoeffizient für die für den Teilzeitraum vom 1.10.2008-

31.12.2008 gestellten Einfuhrlizenzanträge
(in %)

IL1 09.4092 10,916897

IL2 09.4091 (1)

(1) Nicht anwendbar: Der Kommission ist kein Lizenzantrag übermittelt worden.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 20. Mai 2008

über die staatliche Beihilfe, die Frankreich für den Bau des Kreuzfahrtschiffs Le Levant gewährt hat
(C 74/99 (ex NN 65/99))

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2007) 5419)

(Nur der französische Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/746/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 88 Absatz 2 Unterab
satz 1,

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum, insbesondere auf Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a,

gestützt auf die Richtlinie 90/684/EWG des Rates vom 21. De
zember 1990 über Beihilfen für den Schiffbau (1), insbesondere
auf Artikel 4 Absatz 7,

nach Aufforderung der Beteiligten zur Stellungnahme gemäß
den genannten Artikeln (2) und unter Berücksichtigung dieser
Stellungnahmen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

I. VERFAHREN

(1) Nachdem die Kommission Kenntnis von der Beihilfe er
halten hatte, die Gegenstand dieser Entscheidung ist, er
suchte sie die französischen Behörden zunächst mit
Schreiben vom 2. Dezember 1998 und 4. Juni 1999
um Auskünfte. Die französischen Behörden übermittelten

die Informationen mit Schreiben vom 12. Mai 1999
(A/33645) und 19. August 1999 (A/36449).

(2) Auf der Grundlage dieser Informationen leitete die Kom
mission mit Entscheidung vom 2. Dezember 1999 (3) das
förmliche Prüfverfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-
Vertrag wegen bestimmter Beihilfen, die für den Bau
des Kreuzfahrtschiffes Le Levant gewährt worden waren,
ein.

(3) Die französischen Behörden äußerten sich zu dieser Ent
scheidung mit Schreiben vom 12. Januar 2000
(A/30357), 14. Juni 2000 (A/34964), 30. April 2001
(A/33440) und 11. Juni 2001 (A/34609). Darüber hi
naus ging bei der Kommission die Stellungnahme eines
Beteiligten, der Compagnie des Iles du Levant (nachste
hend „CIL“ genannt), ein; diese Stellungnahme wurde an
die französischen Behörden weitergeleitet, die sich zu ihr
äußerten.

(4) Mit der Entscheidung 2001/882/EG der Kommission
vom 25. Juli 2001 über die staatliche Beihilfe in Form
einer Entwicklungshilfe Frankreichs für das Passagierschiff
Le Levant der Werft Alstom Leroux Naval für Saint-Pierre
et Miquelon (4) wurde das Prüfverfahren abgeschlossen,
die Beihilfe für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar
erklärt und Frankreich aufgefordert, „alle notwendigen
Maßnahmen [zu ergreifen], um die […] rechtswidrig
zur Verfügung gestellte Beihilfe von den Investoren, die
die unmittelbaren Empfänger der Beihilfe und gegenwär
tigen Eigentümer des Passagierschiffes sind, zurückzufor
dern und alle weiteren Beihilfezahlungen einzustellen“.
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(1) ABl. L 380 vom 31.12.1990, S. 27.
(2) ABl. C 33 vom 5.2.2000, S. 6, und ABl. C 23 vom 1.2.2007, S. 28.

(3) ABl. C 33 vom 5.2.2000, S. 6.
(4) ABl. L 327 vom 12.12.2001, S. 37.



(5) Die Entscheidung 2001/882/EG wurde durch das Urteil
des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemein
schaften vom 22. Februar 2006 (5) für nichtig erklärt.
Das Gericht vertrat dabei insbesondere die Auffassung,
dass die Begründung der Kommissionsentscheidung un
vollständig war, so dass das Gericht nicht nachprüfen
konnte, ob die Tatbestandsmerkmale einer staatlichen
Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag
gegeben waren.

(6) Aufgrund dieses Urteils des Gerichts läuft das mit Ent
scheidung vom 2. Dezember 1999 eingeleitete Prüfver
fahren weiter.

(7) Die Kommission hielt es angesichts der Urteilsgründe
und der ihr bekannt gewordenen neuen Informationen
für zweckmäßig, die französischen Behörden und die Be
teiligten nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag erneut zur
Stellungnahme aufzufordern. Die Entscheidung über die
Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens vom 2. Dezem
ber 1999 wurde somit durch eine Entscheidung vom
6. Dezember 2006 (6) ergänzt.

(8) Zu dieser Entscheidung legten die französischen Behör
den, nachdem sie zunächst eine Verlängerung der Ant
wortfrist beantragt und erhalten hatten, mit Schreiben
vom 16. März 2007 (A/32335) und 12. Dezember
2007 (A/40301) Bemerkungen vor. Stellungnahmen gin
gen auch von Beteiligten ein. CIL antwortete mit dem am
21. März 2007 eingegangenen Schreiben (A/32446), die
Investoren und ehemaligen Gesellschafter der Miteigentü
mergesellschaften, unterstützt durch die Bank (7), mit
den am 1. März 2007 (A/31951) und 7. März 2007
(A/32026) eingegangenen Schreiben.

II. AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER MASSNAHME

1. Das Gesetz Pons

(9) Das französische Gesetz vom 11. Juli 1986 mit dem
Steuerberichtigungsgesetz für 1986 mit späteren Ände
rungen sah Steuerermäßigungen zur Förderung von In
vestitionen in den französischen Überseedepartements
und -gebieten vor („Gesetz Pons“).

(10) Frankreich hat diese Maßnahme zwecks Prüfung ihrer
Vereinbarkeit mit den Beihilfevorschriften der Gemein
schaft bei der Kommission angemeldet. Mit Schreiben
vom 27. Januar 1993 teilte die Kommission Frankreich
mit, nach Prüfung der Maßnahme beschlossen zu haben,
keine Einwände im Rahmen von Artikel 92 und 93 EG-
Vertrag (jetzt Artikel 87 und 88 EG-Vertrag) zu erheben.
Die Kommission wies allerdings darauf hin, dass die An
wendung der betreffenden Beihilfen weiterhin den Vor
schriften und Rahmenregelungen des Gemeinschafts
rechts für bestimmte Wirtschaftszweige unterliege.

(11) Die Verweise dieser Entscheidung auf das Gesetz Pons
betreffen die Bestimmungen von Artikel 238 bis HA I
und III quater Code Général des Impôts (Allgemeines
Steuergesetzbuch, nachstehend „CGI“ genannt) in der Fas
sung vom 23. November 1996, die sich wie folgt zusam
menfassen lassen.

Artikel 238 bis HA I CGI

(12) Nach Artikel 238 bis HA I CGI können Unternehmen
den Gesamtbetrag ihrer Anlageinvestitionen in bestimm
ten Überseedepartements und -gebieten, darunter Saint-
Pierre und Miquelon (8), von ihrem zu versteuernden Er
gebnis absetzen. Dieser Artikel enthält eine Ausnahme
zur allgemeinen Regelung des CGI, der zufolge der Ab
zug dieser Beträge bei der Ermittlung des zu versteuern
den Ergebnisses eines Unternehmens nicht zulässig ist.

(13) Artikel 238 bis HA III ter CGI führt aus, dass Investitio
nen in bestimmte Sektoren, darunter die Vergnügungs
schifffahrt, nur dann zum Abzug gemäß Absatz 1 dieses
Artikels berechtigen, wenn sie zuvor vom Haushaltsmi
nister bewilligt wurden. Diese Bewilligung „kann nach
vorheriger Einholung der Stellungnahme des Ministers
für Überseedepartements und -gebiete gewährt werden,
wenn die Investition für das Departement, in dem sie
getätigt wird, wirtschaftlich von Interesse ist, sich in die
Raumordnungs- und Umweltpolitik einfügt und den
Schutz der Investoren und Dritten gewährleistet“.

Artikel 238 bis HA III quater CGI

(14) Der CGI sieht vor, dass natürliche Personen Steuern auf
ihr Einkommen zahlen. Besteuert wird das Nettogesam
teinkommen des Steuerpflichtigen, das aus dem Gesamt
betrag der Nettoeinkünfte in bestimmten Einkunftsarten
besteht. Im Allgemeinen bestehen die Nettoeinkünfte in
den verschiedenen Einkunftsarten aus Eigentum, Kapital,
Bezügen usw. der Steuerpflichtigen sowie aus Gewinnen
aus Geschäften mit Gewinnerzielungsabsicht, wobei ins
besondere die Verluste, die für ein Jahr in einer Einkunfts
art festgestellt wurden, abzugsfähig sind.
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(5) Rechtssache T-34/02, EURL Le Levant 001/Kommission, Slg. 2006,
II-267. Zuvor hatte Frankreich eine Klage auf Nichtigerklärung der
Entscheidung 2001/882/EG eingereicht, die vom Gerichtshof abge
wiesen wurde (Urteil vom 3. Oktober 2002, Rechtssache C-394/01,
Frankreich/Kommission, Slg. 2000, I-8245).

(6) ABl. C 23 vom 1.2.2007, S. 28.
(7) Die betreffende Gesellschaft hat beantragt, dass ihre Identität nicht

bekannt gegeben wird. Sie wird daher in dieser Entscheidung mit
„die Bank“ bezeichnet.

(8) Die Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon mit einer Fläche von 242
km2 und rund 6 500 Einwohnern ist eine überseeische Gebietskör
perschaft östlich der kanadischen Küste (etwa 25 km von Neufund
land entfernt).



(15) Bei „Einkünften aus Handel und Gewerbe“ sieht Arti
kel 156 Absatz 1 bis CGI jedoch vor, dass der Abzug
nicht zulässig ist bei „Verlusten, die unmittelbar oder
mittelbar aus den Tätigkeiten herrühren, mit denen die
Einkünfte aus Handel und Gewerbe erzielt werden, wenn
diese Tätigkeiten keine persönliche, fortwährende und
direkte Beteiligung eines der Mitglieder des steuerrecht
lichen Haushalts an der Vornahme der für die Tätigkeit
erforderlichen Handlungen beinhaltet. Dies ist insbeson
dere der Fall, wenn die Geschäftsführung kraft eines Auf
trags, eines Arbeitsvertrages oder einer anderen Verein
barung rechtlich oder tatsächlich einer Person übertragen
wird, die kein Mitglied des steuerrechtlichen Haushalts
ist“.

(16) In Abweichung von diesem Grundsatz sieht Artikel 238
bis HA III quater CGI vor, dass die Bestimmungen von
Artikel 156 Absatz 1 bis nicht für Verluste aus dem
Abzug der Investitionen gemäß Absatz I von Artikel 238
bis HA und ihrem Betrieb gelten, wenn diese Investitio
nen nach dem 1. Januar 1996 getätigt werden und zuvor
vom Haushaltsminister zu den Bedingungen von Arti
kel 238 bis HA III ter bewilligt wurden.

2. Die Finanzierung des Kreuzfahrtschiffs Le Levant

(17) Im Jahr 1996 haben die Bank und die Compagnie des
Iles du Ponant (nachstehend „CIP“ genannt) ein Modell
zur Finanzierung des Baus und Betriebs eines kleinen
Luxuskreuzfahrtschiffs (ca. 95 Passagiere und 55 Besat
zungsmitglieder) namens „Le Levant“ entwickelt. Diese
Vereinbarung wurde mit einem Protokoll vom 9. Dezem
ber 1996 zwischen der Bank, CIP und CIL, einer eigens
für das Projekt gegründeten Tochtergesellschaft von
CIP (9), geschlossen.

(18) Die einzelnen Bestandteile des Finanzierungsmodells las
sen sich wie folgt zusammenfassen.

Maritime Eigentümergemeinschaft

(19) Die Bank und CIL haben eine maritime Eigentümerge
meinschaft (im Sinne des Gesetzes Nr. 67-5 vom 3. Ja
nuar 1967 über die Rechtsstellung von Schiffen und
anderen Seefahrzeugen mit späteren Änderungen) na
mens „Copropriété du navire Le Levant“ mit Sitz in
Nantes gegründet. Gegenstand der Eigentümergemein
schaft war laut Satzung „die Finanzierung, der Erwerb,

die Bereederung und der Betrieb eines Luxuskreuzfahrts
chiffs namens ‚Le Levant‘“. Das Miteigentum wurde in
740 Anteilsscheine oder „Schiffsparte“ aufgeteilt, von de
nen CIL zwei und die Bank die restlichen 738 zeichnete.

(20) Geplant war, dass die Eigentümergemeinschaft das Schiff
bei der französischen Werft Leroux & Lotz Naval zum
Preis von 228 550 000 FRF (ca. 35 Mio. EUR) (10) be
stellen würde. Das Schiff sollte 1998 übergeben werden.

(21) CIL wurde zum Geschäftsführer der Eigentümergemein
schaft bestellt und war als solcher gegen Entgelt für die
Überwachung des Baus des Schiffs und nach der Über
gabe für den Betrieb verantwortlich.

Verkauf der Schiffsparte

(22) Die Bank hat ihre 738 Schiffsparten an Investoren ver
kauft, die einkommensteuerpflichtig waren und von den
Steuervorteilen im Rahmen des Gesetzes Pons profitieren
wollten. Zu diesem Zweck gründete jeder Investor eine
Einpersonengesellschaft, deren Gegenstand der Erwerb
der Schiffsparten und der gemeinsame Betrieb des Schif
fes war („die Miteigentümergesellschaften“). Diese Gesell
schaften hatten die Rechtsform der Einmann-GmbH (oder
„EURL“).

(23) Eine EURL, deren Alleingesellschafter eine natürliche Per
son ist, ist steuerlich transparent. Der Gesellschafter ver
steuert somit die von der EURL erzielten Gewinne im
Rahmen der Einkommensteuer (unter den Einkünften
aus Handel und Gewerbe). Etwaige Verluste der Gesell
schaft können mit anderen Einkünften der gleichen Ein
kunftsart verrechnet werden. Gemäß den Bestimmungen
von Artikel 156 Absatz 1 bis CGI kann er jedoch Ver
luste aus Tätigkeiten, mit denen Einkünfte aus Handel
und Gewerbe erzielt werden, grundsätzlich nur dann ver
rechnen, wenn diese Tätigkeiten die persönliche Beteili
gung eines Mitglieds des steuerrechtlichen Haushalts an
der Vornahme der für die Tätigkeit erforderlichen Hand
lungen beinhalten.

(24) Jeder Investor musste mindestens zwei Schiffsanteile er
werben. Der Preis je Paar Schiffsanteile betrug 636 216
FRF (ca. 100 000 EUR). Die Miteigentümergesellschaften
finanzierten den Erwerb der Schiffsparte (für ein Paar
Schiffsanteile) folgendermaßen:

— Kapitaleinlage des Gesellschafters von 50 000 FRF
(ca. 7 700 EUR).
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(9) CIL ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft von CIP. CIP bürgt für alle
Verpflichtungen, die CIL im Rahmen des Vorhabens zur Finanzie
rung der Le Levant eingegangen ist. Die Kommission stellt daher fest,
dass zwischen diesen beiden Unternehmen nicht unterschieden zu
werden braucht, so dass CIP und CIL in dieser Entscheidung gleich
bedeutend verwendet werden.

(10) Beträge aus Geschäftsvorfällen vor der Einführung des Euro werden
rein informationshalber zum Kurs von 6,5 FRF für 1 EUR umge
rechnet.



— Darlehen der Bank zum Festzins von 8 % mit einer
Laufzeit von sieben Jahren ab 31. Dezember 1996.
Der Darlehensbetrag für ein Paar Schiffsanteile belief
sich auf 554 683 FRF (ca. 85 300 EUR).

— Anteil der Sicherheitsleistung, die CIL bei jeder Mitei
gentümergesellschaft als Sicherheit für die einwand
freie Verwaltung der Eigentümergemeinschaft bestellt
hat. Diese Sicherheit betrug insgesamt 40 000 000
FRF (ca. 6 150 000 EUR), d. h. 108 108 FRF (ca.
16 600 EUR) je Paar Schiffsanteile, und wurde mit
einem Zinssatz von 8 % jährlich verzinst, wobei die
Zinsen jährlich ab dem 31. Dezember 1996 kapital
isiert wurden. Der Kapitalbetrag und die kapitalisier
ten Zinsen der Sicherheit waren am 31. Dezember
2003 rückzahlbar.

(25) Nach dem Verkauf aller Schiffsparte der Bank bestand die
maritime Eigentümergemeinschaft aus den Miteigentü
mergesellschaften und CIL (als Inhaberin von zwei
Schiffsparten).

Betriebsphase des Schiffs

(26) Nach dem Mechanismus des Finanzierungsmodells sollte
die Le Levant von der Übergabe bis Ende 2003 als Kreuz
fahrtschiff betrieben werden. Laut Satzung der Eigentü
mergemeinschaft teilten die Anteilseigner die Betriebs
gewinne und -verluste im Verhältnis zu ihren Anteilen
am Schiff auf. Zu betonen ist dabei jedoch, dass das
Finanzierungsmodell auf der Prognose erheblicher Ver
luste in den ersten fünf Betriebsjahren der Le Levant
beruhte (11).

(27) Der Liquiditätsbedarf der Miteigentümergesellschaften er
gab sich aus:

— den Betriebsergebnissen der Eigentümergemeinschaft,
die nach den Prognosen negativ waren;

— den jährlichen Tilgungsraten und Zinsen für das Dar
lehen, das von der Bank für den Kauf der Schiffsparte
gewährt worden war, und

— den betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaften.

(28) Dieser Liquiditätsbedarf musste von den Investoren ge
deckt werden, die sich förmlich verpflichteten, die Steuer
ersparnis, die sie durch den Abzug der Verluste aus dem
Schiffsbetrieb in der Eigentümergemeinschaft erzielten,
jedes Jahr in Kapitalerhöhungen ihrer jeweiligen Mitei
gentümergesellschaften zu reinvestieren (mit Ausnahme
des letzten Betriebsjahres, in dem die Steuerersparnis
den Investoren verbleiben sollte). Diese Reinvestitionen
der Steuerersparnis bildeten während der Betriebsphase
des Schiffs die einzige Finanzierungsquelle der Miteigen
tümergesellschaften.

Beendigung des Projekts

(29) Die Miteigentümergesellschaften verpflichteten sich über
gegenseitige Versprechen, ihre Schiffsanteile bei Ablauf
der Betriebsphase des Schiffs zum Gesamtpreis von
124 861 905 FRF (entsprechend ca. 19 Mio. EUR) an
die Bank zu verkaufen (die sich zum Kauf verpflichtete).
Dieser so genannte „Grundpreis“ konnte jedoch in Ab
hängigkeit von den tatsächlich angewandten Spitzen
steuersätzen bei der Einkommensteuer in den Jahren
1997—2003 nach einer vorgegebenen Formel angepasst
werden. Der Grundpreis wurde um die Passiva der Mitei
gentümergesellschaften zum Zeitpunkt der Veräußerung
vermindert (sie entsprachen im Wesentlichen der von CIL
bestellten Sicherheit mit kapitalisierten Zinsen). Der Net
topreis wurde auf 56 494 213 FRF (ca. 8,7 Mio. EUR)
geschätzt, d. h. auf 153 101 FRF (ca. 23 500 EUR) je
Paar Schiffsanteile. Die Veräußerung sollte spätestens
am 29. Februar 2004 erfolgen.

(30) Die Bank und CIL wiederum waren an gegenseitige Ver
sprechen gebunden, denen zufolge CIL alle von der Bank
gehaltenen Schiffsanteile zu einem Preis, der dem von der
Bank bezahlten Preis entsprach, erwerben musste. Diese
Übertragung, mit der CIL zum rechtlichen Eigentümer
der Le Levant würde, sollte spätestens am 29. Februar
2004 stattfinden.

3. Bewilligung der französischen Behörden

(31) Die Bank und CIP legten den französischen Behörden die
in Abschnitt 2 beschriebene Maßnahme vor, um die für
die Gewährung der Steuervorteile nach dem Gesetz Pons
erforderliche Bewilligung zu erhalten.

(32) Mit Bewilligung vom 26. November 1996, die in An
wendung von Artikel 238 bis HA III ter und quater CGI
erteilt wurde, entschied der Haushaltsminister, dass:

— die Miteigentümergesellschaften den Betrag ihrer In
vestitionen von den steuerlichen Ergebnissen im Rah
men der Ausübung des Erwerbs ihrer Schiffsanteile
abziehen können (wobei die Bemessungsgrundlage
für den vollen Abzug auf 228,5 Mio. FRF zuzüglich
etwaiger Übertragungskosten festgelegt wurde) und
dass
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(11) Aus Informationsunterlagen, die der Commission des opérations de
bourse (Börsenkommission, COB) von den Trägern des Projekts „Le
Levant“ vorgelegt wurden, geht hervor, dass die Gesellschafter „…

ihre Steuerersparnis theoretisch in nahezu voller Höhe reinvestieren
werden, indem sie jährliche Kapitalerhöhungen der Miteigentümer
gesellschaften zeichnen. Diese Kapitalerhöhungen sollen eine ausge
glichene Liquidität der Gesellschaften, jedoch ohne Überschüsse,
ermöglichen“. Im Hinblick auf die Liquidität der Miteigentümerge
sellschaften geht aus der „prognostizierten Betriebsrechnung der
Eigentümergemeinschaft“ im Anhang zu den der COB vorgelegten
Unterlagen hervor, dass das voraussichtliche Betriebsergebnis für
jedes Jahr des Zeitraums 1996—2003 negativ war.



— die Bestimmungen von Artikel 156 Absatz 1 bis CGI
für Verluste im Zusammenhang mit dem Erwerb und
Betrieb des Schiffs nicht gelten (so dass die Gesell
schafter der Miteigentümergesellschaften diese Ver
luste von ihrem Einkommen absetzen können).

(33) Im Text der Bewilligung haben die französischen Behör
den bestimmte Elemente des Projekts ausdrücklich zur
Kenntnis genommen, vor allem, dass CIP und die Bank
„den Inhabern der Anteile der zum Kauf der Schiffsparte
gegründeten Gesellschaften den Rückkauf ihrer Anteile
nach Ablauf des fünften Betriebsjahres zu einem Preis
von 56,756 Mio. FRF garantieren“.

(34) Die Bewilligung wurde unter der Auflage erteilt, dass die
Miteigentümergesellschaften ihre Miteigentumsanteile
fünf Jahre ab Übergabe des Schiffs halten und dass das
Schiff fünf Jahre lang in überseeischen Gebieten, insbe
sondere von und nach Saint-Pierre und Miquelon, einge
setzt wird. Während desselben Zeitraums mussten die
Gesellschafter ihre Anteile an den Miteigentümergesell
schaften halten.

(35) Aus dem Bewilligungsantrag geht im Übrigen hervor,
dass sich die Bank und CIP bewusst waren, dass der be
antragte Steuervorteil eine staatliche Beihilfe im Sinne
von Artikel 87 EG-Vertrag darstellte (12). Die Bank und
CIP haben die Finanzierungsmaßnahme dennoch durch
geführt, obwohl im Bewilligungsbescheid von einer mög
lichen Anmeldung dieser Beihilfe bei der Kommission
nach Artikel 88 EG-Vertrag oder von ihrer Vereinbarkeit
mit dem Gemeinsamen Markt keine Rede war.

4. Derzeitige Situation

(36) Nach den der Kommission vorliegenden Informationen
wurde das Vorhaben zur Finanzierung der Le Levant
nach dem in Abschnitt 2 beschriebenen Finanzierungs
modell durchgeführt.

(37) Die Kauf- und Verkaufsversprechen zwischen den Betei
ligten des Finanzierungsmodells sollen erfüllt worden
sein, so dass CIL im Januar 2004 zum Preis von
17 825 989 EUR Eigentümer aller Anteile des Schiffs
Le Levant geworden ist.

(38) Die Kommission stellt fest, dass die maritime Eigentümer
gemeinschaft nach französischem Recht durch die Zu
sammenführung aller Anteile eines Schiffs in einer

Hand aufgelöst wird. Die Miteigentümergesellschaften
sollen im Mai und Juli 2004 aufgelöst und aus dem
Handelsregister gelöscht worden sein (13).

III. GRÜNDE FÜR DIE EINLEITUNG DES VERFAHRENS

(39) In ihren Einleitungsentscheidungen vom 2. Dezember
1999 und vom 6. Dezember 2006 vertrat die Kommis
sion die Auffassung, dass die Anwendung des Gesetzes
Pons auf das Modell zur Finanzierung des Schiffs Le Le
vant den Gesellschaftern der Miteigentümergesellschaften
(nachstehend „Investoren“ genannt) und CIL einen Vorteil
verschaffte und dass dieser Vorteil, da er zu einer Verrin
gerung der Steuereinnahmen führte, aus staatlichen Mit
teln gewährt wurde. Zur Selektivität dieses Vorteils stellt
die Kommission fest, dass der Anwendungsbereich des
Gesetzes Pons selektiv war, da die Regelung nur für In
vestitionen in bestimmten überseeischen Gebietskörper
schaften Frankreichs galt. Schließlich vertrat die Kommis
sion die Auffassung, dass die Beihilfe den Wettbewerb auf
dem Markt für Kreuzfahrten, der durch Handel zwischen
den Mitgliedstaaten gekennzeichnet ist, verfälschen
könnte. Die Kommission stellte daher fest, dass die frag
liche Maßnahme eine staatliche Beihilfe war.

(40) Hinsichtlich der Vereinbarkeit dieser Beihilfe mit dem
Gemeinsamen Markt vertrat die Kommission die Auffas
sung, dass sie die für Entwicklungshilfe geltenden
Bedingungen aus Artikel 4 Absatz 7 der Richtlinie
90/684/EWG scheinbar nicht erfüllte. Die Kommission
bezweifelte insbesondere, dass die Bedingung, der zufolge
der tatsächliche Eigentümer des Schiffs in dem für Ent
wicklungshilfe in Frage kommenden Land ansässig sein
muss, erfüllt war und dass die Beihilfe eine echte Ent
wicklungskomponente aufwies.

(41) Aus diesen Gründen hat die Kommission das förmliche
Prüfverfahren eingeleitet.

IV. STELLUNGNAHMEN DER BETEILIGTEN

(42) Die Kommission hat Stellungnahmen von CIL sowie von
Vertretern der Investoren, die von der Bank unterstützt
werden, erhalten.

1. Stellungnahme von CIL

(43) CIL stellt zunächst die Anwendbarkeit der Richtlinie
90/684/EWG in Frage. Nach Ansicht von CIL stellt die
Richtlinie 90/684/EWG einen Rahmen für direkte oder
indirekte Beihilfen für die in der Gemeinschaft niederge
lassenen Werften dar. Sie folgert daraus, dass die Richt
linie nur für Beihilfen gelten könne, die einer Werft ge
währt werden. Da die Kommission dies nicht nachgewie
sen habe, könne sie die Richtlinie 90/684/EWG bei der
Prüfung der Beihilfe nicht zugrunde legen.
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(12) Bewilligungsantrag der Bank und von CIP vom 19. August 1996
(nachstehend „Bewilligungsantrag“ genannt), Seiten 21—22.

(13) Mit Ausnahme von zwei EURL, die aus technischen Gründen nicht
gelöscht werden konnten, aber ihre Geschäftstätigkeit seit 2. Januar
2004 eingestellt haben.



(44) Ferner bestreitet CIL das Vorliegen einer staatlichen Bei
hilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag. Zu
dem Vorteil, den CIL beim Kauf der Schiffsanteile von
den Investoren erhalten haben soll, bemerkt CIL, dass sie
die Schiffsanteile von den Miteigentümergesellschaften
zum Preis von 17 825 989 EUR übernommen habe. Die
ser Preis liege über dem Marktwert des Schiffs, der im
Juni 2004 von dem renommierten Schiffsmakler Barry
Rogliano Salles auf 14,5 bis 16,1 Mio. EUR geschätzt
worden sei. Er liege auch über dem Preis, zu dem CIL
das Schiff im Juni 2004 weiterverkauft habe (15 322 581
EUR). Die Behauptung der Kommission, CIL habe da
durch einen Vorteil erhalten, dass sie die Anteile zu ei
nem geringeren Preis von den Investoren zurückgekauft
habe, sei daher nicht richtig.

(45) Zu dem Vorteil, den CIL aus dem Betrieb der Le Levant
gezogen haben soll, äußert CIL Folgendes. Erstens sei es
falsch, CIL als den Betreiber des Schiffs anzusehen, da CIL
nur als Geschäftsführer für Rechnung der Eigentümerge
meinschaft, dem eigentlichen Betreiber des Schiffs, gehan
delt habe. Zweitens habe die Kommission nicht nachge
wiesen, dass das Schiff Le Levant durch die Beihilfe unter
günstigeren Bedingungen als denen der Wettbewerber
habe betrieben werden können, da die Kommission den
Umfang des angeblichen behaupteten Vorteils nicht be
messen habe.

(46) Drittens bemerkt CIL hinsichtlich der Beeinträchtigung
des Handels zwischen Mitgliedstaaten, dass die Le Levant
ein kleines Schiff sei, dass es in den ersten fünf Betriebs
jahren nie in Gemeinschaftsgewässern betrieben worden
sei, dass die Passagiere in diesem Zeitraum vorwiegend
aus Nordamerika und somit aus Drittländern gekommen
seien und schließlich, dass es auf diesem Nischenmarkt
keinen europäischen Wettbewerber gebe. CIL bezweifelt,
dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten durch den Be
trieb der Le Levant habe beeinträchtigt werden können.

(47) Im Übrigen sei CIL in ihrer Eigenschaft als Anteilseigner
nicht in den Genuss der Beihilfe gekommen, da sie als
nicht in Frankreich niedergelassene Gesellschaft keine
Steuern in Frankreich zahle und infolgedessen keinen
Steuerabzug habe vornehmen können.

2. Stellungnahme der Investoren

(48) Die Investoren vertreten zunächst die Ansicht, dass das
von der Kommission betriebene Verfahren Unregelmäßig
keiten aufweise. So sei die Einleitungsentscheidung vom
2. Dezember 1999 durch das Urteil vom 22. Februar
2006 hinfällig geworden, da sie eng mit der für nichtig
erklärten abschließenden Entscheidung verknüpft sei und
von der Kommission mit der Entscheidung vom 6. De
zember 2006 nicht rechtsgültig habe ergänzt werden
können. Zur Gewährleistung der Einhaltung der Verfah
rensvorschriften hätte die Kommission eine neue Einlei
tungsentscheidung erlassen müssen; ihre Ergänzungsent
scheidung vom 2. Dezember 2006 müsse daher als Ein
leitung eines neuen Verfahrens verstanden werden.

(49) Zudem enthalte die Entscheidung zur Ergänzung des Ver
fahrens vom 6. Dezember 2006 nach Ansicht der Inves
toren mehrere Fehler und Unzulänglichkeiten, die den
vom Gericht in seinem Urteil vom 22. Februar 2006
festgestellten Lücken entsprächen und insbesondere die
Art der wirtschaftlichen Beziehung zwischen den Investo
ren, der Bank und CIL beträfen.

(50) Die Investoren betonen, einen Adhäsionsvertrag unter
zeichnet zu haben, der von der Bank vorgeschlagen wor
den sei und darauf abgezielt habe, sie in den Genuss
eines Modells zur Steueroptimierung kommen zu lassen.
Im Übrigen unterstreichen sie, dass sie keine Befähigung
zur Ausübung einer Kreuzfahrttätigkeit hätten, da die
meisten von ihnen leitende Angestellte, Freiberufler
(Ärzte, Apotheker, Anwälte, Gerichtsvollzieher, Notare)
oder im Ruhestand seien. Es sei zwar formell richtig,
dass sie Gesellschafter der Miteigentümergesellschaften
gewesen seien, doch seien diese mangels anderer Aktiva
als den Schiffsanteilen niemals Unternehmen im Sinne
von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag gewesen. Die Inves
toren seien keine Wirtschaftsteilnehmer gewesen, die die
mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit verbundenen Risiken
übernommen hätten, sondern lediglich Zeichner eines
Finanzprodukts mit einer von den Projektträgern garan
tierten Mindestrendite. Demzufolge hätten weder die In
vestoren noch die Miteigentümergesellschaften oder die
sie verbindende Eigentümergemeinschaft Empfänger
staatlicher Beihilfen gewesen sein können, da sie keine
wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt hätten.

(51) Nach Ansicht der Investoren hat die Kommission die
Richtlinie 90/684/EWG zu Unrecht auf die fragliche Bei
hilfe angewandt. Sie vertreten die Auffassung, dass diese
Richtlinie nur für Beihilfen an den Erbauer eines Schiffs
(d. h. die Werft) gelte, was von der Kommission im vor
liegenden Fall ausgeschlossen worden sei. Nach Ansicht
der Investoren beruht diese Schlussfolgerung der Kom
mission auf einer oberflächlichen Prüfung; eine gründ
lichere und sorgfältigere Untersuchung des Sachverhalts
hätte ergeben, dass die Werft durch die Beihilfe einen
Vorteil erhalten hat. So sei der Auftrag für die Werft,
die sich in finanziellen Schwierigkeiten befunden habe,
eine Finanzspritze gewesen. Da das Schiff ohne den
durch das Gesetz Pons ermöglichten Finanzierungsme
chanismus nicht gebaut worden wäre, hätten die Steuer
vorteile der Werft sehr wohl einen finanziellen Vorteil
ohne Gegenleistung verschafft.

V. STELLUNGNAHME DER FRANZÖSISCHEN
BEHÖRDEN

(52) Die französischen Behörden haben zunächst darauf hin
gewiesen, dass mit dem Gesetz Pons eigentlich bezweckt
worden sei, die überseeischen Betreiber bei der Entwick
lung ihrer Tätigkeiten zu unterstützen, damit diese für die
besonderen Schwierigkeiten, denen sie begegnen müss
ten, einen Ausgleich erhielten. Es handle sich daher kei
neswegs um eine Beihilfe für den Schiffbau, und im Üb
rigen sei im Rahmen des Projekts keine direkte Beihilfe
für den Bau des Schiffs gewährt worden.

DEL 252/22 Amtsblatt der Europäischen Union 20.9.2008



(53) In diesem Zusammenhang weisen die französischen Be
hörden auch darauf hin, dass externe Investoren, die an
der Finanzierung des Schiffs über das Gesetz Pons im
Rahmen einer maritimen Eigentümergemeinschaft betei
ligt sind, welche das Schiff dem tatsächlichen Betreiber
zur Verfügung stellt, nur als Zeichner eines „schlüsselfer
tigen“ Finanzprodukts beteiligt sind, dessen steuerliche
Rendite an den Betreiber weitergegeben werde. Dieser
sei der wahre Begünstigte, da die Maßnahme es ihm
ermögliche, das Schiff letzten Endes zu günstigen Kondi
tionen zu erwerben. Sie bestreiten somit förmlich, dass
die Investoren als Empfänger einer staatlichen Beihilfe
angesehen werden können.

(54) Hinsichtlich der Selektivität der Beihilfe bestreiten die
französischen Behörden das Argument der Kommission,
die Behörden hätten bei der Erteilung der Bewilligungen,
die für die Gewährung des Steuervorteils nach dem Ge
setz Pons erforderlich sind, einen Ermessensspielraum.
Zum einen machen die französischen Behörden geltend,
dass dieser Aspekt zum Gesetz Pons gehöre, das von der
Kommission vorbehaltlos genehmigt worden sei. Zum
anderen wundern sich die französischen Behörden, dass
die Kriterien für die Erteilung der Bewilligung als „vage“
bezeichnet werden, obwohl sie durch eine Verwaltungs
anordnung präzisiert würden und mit denen des Gesetzes
Paul und des Gesetzes Girardin identisch seien, die von
der Kommission beide ohne Vorbehalte zu diesem Punkt
genehmigt worden seien (14).

(55) Darüber hinaus machen die französischen Behörden gel
tend, dass der Schiffbau (und insbesondere die Werft, auf
der die Le Levant gebaut wurde) nicht von der Beihilfe
profitiert habe und die Richtlinie 90/684/EWG daher
nicht gelte.

(56) Selbst wenn die Beihilfe gemäß der Richtlinie
90/684/EWG gewürdigt werden müsste, seien nach An
sicht der französischen Behörden die Voraussetzungen
erfüllt, um die fragliche Beihilfe als Entwicklungshilfe
im Sinne von Artikel 4 Absatz 7 dieser Richtlinie anzu
sehen. Hierzu bringen die französischen Behörden insbe
sondere Folgendes vor.

(57) Hinsichtlich der Bedingung, dass der tatsächliche Eigen
tümer im begünstigen Land ansässig sein muss und das
begünstigte Unternehmen keine nichtoperationelle Toch
tergesellschaft eines ausländischen Unternehmens sein
darf, bemerken die französischen Behörden unter Verweis
auf die Würdigung der Kommission im ähnlich gelager
ten Fall „Renaissance“ (15), dass CIL als der tatsächliche

Eigentümer des Schiffs und der tatsächliche Beihilfeemp
fänger angesehen werden müsse. Da CIL in Wallis und
Futuna niedergelassen sei, einem Gebiet, das Entwick
lungshilfe erhalten kann, sei die Niederlassungsbedingung
erfüllt. Da CIL zudem für alle Belange des Schiffsbetriebs
sorge, sei sie keine nichtoperationelle Tochtergesellschaft.

(58) Zur Frage der „Entwicklungskomponente“ äußerten die
französischen Behörden Folgendes:

— Erstens müsse die Beihilfe nach Ansicht der französi
schen Behörden unter Bezugnahme auf die besondere
Lage von Saint-Pierre und Miquelon, insbesondere die
Entfernung, die durch das Klima und die geografi
schen Randbedingungen bedingten schwierigen Be
triebsbedingungen und vor allem die wirtschaftliche
und soziale Lage der Inselgruppe, die mit der Krise
der „Monokultur“ des Fischfangs zusammenhänge,
untersucht werden. Hierzu betonen die französischen
Behörden, dass eine Diversifizierung auf den Frem
denverkehr wichtig sei, um der lokalen Wirtschaft
zu Aufschwung zu verhelfen, und behaupten, der Be
trieb des Schiffs Le Levant sei eines der wenigen grö
ßeren Projekte, die zu einem solchen Aufschwung
beitragen könnten.

— Zweitens teilen die französischen Behörden zu den
Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation mit,
dass in den ersten fünf Betriebsjahren der Le Levant
16 aus Saint-Pierre und Miquelon stammende Perso
nen an Bord beschäftigt worden seien. Die Ausgaben
auf der Inselgruppe in Verbindung mit dem Betrieb
des Schiffs werden für die Jahre 1999 bis 2003 auf
insgesamt 3 328 891 EUR geschätzt. Dazu müssten
nach Ansicht der französischen Behörden die Beträge
addiert werden, die bei den Zwischenstationen der Le
Levant auf ihren Kreuzfahrten in anderen, für Ent
wicklungshilfe in Frage kommenden Gebieten ausge
geben werden.

(59) Schließlich vertreten die französischen Behörden die Auf
fassung, dass die Verhältnismäßigkeit der Beihilfe nicht
absolut, sondern relativ gewürdigt werden müsse. Die
Wirkung der Beihilfe müsse unter Berücksichtigung der
Größe der Wirtschaft der Inselgruppe und ihres wirt
schaftlichen Potenzials gewürdigt werden.

VI. ANTWORT DER FRANZÖSISCHEN BEHÖRDEN AUF
DIE BEMERKUNGEN DER BETEILIGTEN

(60) Die Bemerkungen der Beteiligten wurden an die französi
schen Behörden übermittelt, die hierzu keine weiteren
Stellungnahmen abgaben.
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(14) Zum Gesetz Paul siehe Entscheidung der Kommission vom 3. De
zember 2001 (ABl. C 30 vom 2.2.2002, S. 13) und zum Gesetz
Girardin die Entscheidung der Kommission vom 11. November
2003 (ABl. C 16 vom 22.1.2004, S. 24).

(15) Entscheidung 1999/719/EG der Kommission vom 30. März 1999
über das Beihilfevorhaben Frankreichs in Form einer Entwicklungs
hilfe für den Verkauf von zwei in den Chantiers de l’Atlantique für
Renaissance Financial in Französisch-Polynesien gebauten Passagier
schiffen (ABl. L 292 vom 13.11.1999, S. 23).



VII. WÜRDIGUNG DER MASSNAHME

1. Verfahren

(61) Zunächst müssen die von den Investoren geäußerten Be
schwerdepunkte zur Verfahrensunregelmäßigkeit ausge
räumt werden.

(62) Die Kommission kann die Auffassung nicht teilen, dass
die Einleitungsentscheidung vom 2. Dezember 1999
durch die Nichtigerklärung der Entscheidung
2001/882/EG hinfällig geworden sei. Nach ständiger
Rechtsprechung berührt die Nichterklärung eines Rechts
akts eines Gemeinschaftsorgans nicht notwendigerweise
die vorbereitenden Handlungen für den Erlass dieses
Rechtsakts (16).

(63) Es obliegt dem Gemeinschaftsorgan, dessen Rechtsakt für
nichtig erklärt wurde, alle Maßnahmen zu ergreifen, die
angesichts des Urteilstenors und der Urteilsgründe erfor
derlich sind, um die Mängel, die zur Nichterklärung ge
führt haben, abzustellen. Im vorliegenden Fall hat das
Gericht die Entscheidung 2001/882/EG mit der Begrün
dung für nicht erklärt, die Kommission habe die Verteidi
gungsrechte und ihre Begründungspflicht im Zusammen
hang mit dem Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im
Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag verletzt.

(64) Hinsichtlich der vorbereitenden Handlungen für die ab
schließende Entscheidung in diesem Fall gibt das Urteil
des Gerichts der Kommission somit auf, die Untersu
chungsmaßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind,
um die Verteidigungsrechte des Mitgliedstaats und der
Beteiligten in vollem Umfang zu achten. Dies setzt in
keiner Weise voraus, dass die Einleitungsentscheidung
vom 2. Dezember 1999 für hinfällig erklärt und vom
Verfahren ausgenommen wird, wie die Investoren zu
denken scheinen. Die Entscheidung braucht nur in ihren
unvollständigen Teilen so geändert und ergänzt zu wer
den, dass die französischen Behörden und die Beteiligten
in der Lage sind, ihre Stellungnahmen gemäß den Be
stimmungen von Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag abzu
geben (17). Dieses Ergebnis wird durch die ergänzende
Entscheidung vom 6. Dezember 2006 in vollem Umfang
erreicht.

2. Vorliegen einer staatlichen Beihilfe

(65) Infolge des förmlichen Prüfverfahrens und unter Berück
sichtigung des Vorbringens der französischen Behörden
und der Beteiligten vertritt die Kommission die Auffas
sung, dass die Steuervorteile, die im Zusammenhang mit
dem Bau und Betrieb der Le Levant gewährt wurden, eine
staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-

Vertrag darstellen, dem zufolge „staatliche oder aus staat
lichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die
durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu
verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unver
einbar [sind], soweit sie den Handel zwischen den Mit
gliedstaaten beeinträchtigen“.

(66) Eine nationale Maßnahme ist als staatliche Beihilfe anzu
sehen, wenn die folgenden kumulativen Bedingungen er
füllt sind: 1) die fragliche Maßnahme gewährt einen Vor
teil aus staatlichen Mitteln, 2) dieser Vorteil ist selektiv, d.
h. er begünstigt bestimmte Unternehmen oder Produk
tionszweige und 3) die fragliche Maßnahme verfälscht
den Wettbewerb oder droht, ihn zu verfälschen und
kann den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchti
gen (18).

(67) Im Folgenden werden die Gründe dargelegt, die darauf
schließen lassen, dass die im Zusammenhang mit dem
Bau der Le Levant gewährten steuerlichen Maßnahmen
diese Voraussetzungen erfüllen.

2.1. Zum Vorliegen eines aus staatlichen Mitteln gewährten
Vorteils

(68) Die auf das fragliche Finanzierungsmodell angewandten
Bestimmungen des Gesetzes Pons stellen eine Ausnahme
zum allgemeinen Steuerrecht dar und verschaffen den
Steuerpflichtigen, für die sie gelten, insofern einen Vor
teil, als sie umfangreichere steuerliche Abzugsmöglichkei
ten als die allgemeine Regel bieten. Mit der Gewährung
dieses Vorteils verzichtet Frankreich auf Steuereinnah
men, was eine Verringerung seiner Mittel nach zieht.
Der Vorteil wird somit aus staatlichen Mitteln gewährt.

(69) Der Rechtsakt, mit dem dieser Vorteil gewährt wird, ist
der Bewilligungsbescheid des Haushaltsministers vom
23. November 1996. Gemäß der Bewilligung wird der
„maritimen Eigentümergemeinschaft des Schiffs Le Le
vant“ die Inanspruchnahme von Artikel 238 bis HA III
ter und quater CGI gewährt.

(70) Die Ergebnisse der Eigentümergemeinschaft sind jedoch
auf Ebene der Miteigentümergesellschaften, aus denen sie
besteht, zu versteuern, und eben diesen Gesellschaften
wird die Möglichkeit eingeräumt, den Kaufpreis der
Schiffsanteile von ihren steuerlichen Ergebnissen abzuzie
hen (nach Artikel 238 bis HA I CGI).
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(16) Urteil des Gerichtshofs vom 12. November 1998 in der Rechts
sache C-415/96, Spanien/Kommission, Slg. 1998, I-6993,
Randnr. 32.

(17) Siehe hierzu das Urteil des Gerichtshofs in der genannten Rechts
sache C-415/96, insbesondere Randnr. 33 und 34.

(18) Siehe beispielsweise das Urteil des Gerichtshofs vom 10. Januar
2006 in der Rechtssache C-222/04, Ministero dell’Economia e delle
Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze, Slg. 2006, I-289, Randnr.
129.



(71) In der Genuss der Ausnahme zu Artikel 156 Absatz 1 bis
CGI, die auf der Grundlage von Artikel 238 bis HA III
quater CGI gewährt wird, kommen die Investoren, die
aufgrund der steuerlichen Transparenz der Miteigentü
mergesellschaften deren Ergebnisse (im Rahmen der Ein
kommensteuer) versteuern. Finanziell unmittelbar wirk
sam sind die mit der Bewilligung gewährten Vorteile
somit für die Investoren, und zwar in Form von Steuer
ersparnissen, die durch den Abzug im Rahmen der Aus
nahmeregelung des Gesetzes Pons ermöglicht werden.

(72) Allerdings ist festzustellen, dass diese Steuerersparnis den
Investoren nicht verbleibt, sondern nach den Bestimmun
gen des Finanzierungsmodells, das von den französischen
Behörden mit dem Bewilligungsbescheid genehmigt
wurde, auf eine bestimmte Weise zu verwenden ist. So
sind die Investoren gemäß den Bestimmungen der von
ihnen gezeichneten Anlage verpflichtet, fast die gesamte
Steuerersparnis in Form von Kapitalerhöhungen ihrer je
weiligen Miteigentümergesellschaften wieder in die Eigen
tümergemeinschaft zu investieren, um so die Kosten für
die Finanzierung des Erwerbs der Le Levant und die
durch deren Betrieb bedingten Verluste zu decken (siehe
Erwägungsgrund 27).

(73) Die Bestimmung der Beihilfeempfänger erfordert eine
gründliche Prüfung der Beziehungen, die dem Erwerb
und Betrieb der Le Levant zugrunde liegen.

(74) Zunächst ist daran zu erinnern, dass das Finanzierungs
modell gemäß dem von CIP eingereichten Bewilligungs
antrag den „Erwerb eines Passagierschiffes“ bezweckte (19).

(75) Allerdings „verfügt CIP nicht über die notwendigen finan
ziellem Mittel, um die Anschaffungskosten der Le Levant
im Rahmen einer klassischen Finanzierung (Hypotheken
darlehen) zu bestreiten“. CIP beabsichtigt daher, ihr Schiff
„im Rahmen einer Finanzierung, die in den Genuss
steuerlicher Beihilfen für überseeische Investitionen
kommt“ zu finanzieren, die auf einem „Finanzierungsmo
dell, das die Gründung einer maritimen Miteigentümer
gemeinschaft vorsieht“ beruht. Zu diesem Zweck wird die
Bank „ihren Kunden anbieten, Anteile der Eigentümerge
meinschaft zu erwerben“ und „diese öffentlich zur Zeich
nung auflegen …“ (20).

(76) Somit ist klar, dass der Zweck des Finanzierungsmodells
darin bestand, CIP den Erwerb eines Schiffs zu ermögli
chen, dessen Eigentümerin sie würde, und dass die Betei
ligung der Investoren, die aus dem Kreis der Bankkunden
kamen, auf die Finanzierung dieses Erwerbs beschränkt
war.

(77) Für diesen Zweck wurde das im Rahmen „steueroptimier
ender“ Investitionen in Übersee (21) sehr gängige Modell
gewählt, bei dem eine Gesellschaft, die ein Ausrüstungs
gut erwerben möchte, diese Investition jedoch nicht aus
eigenen Mitteln bestreiten kann, externe Investoren hin
zuzieht, die das Gut erwerben und es dem Betreiber zur
Verfügung stellen, der es nutzt und nach Ablauf der ge
setzlich vorgeschriebenen Betriebsdauer zum Eigentümer
wird. Bei solchen Finanzierungsmodellen wird der Steuer
vorteil teilweise an den Mieter weitergegeben, während
der andere Teil dem Investor verbleibt und so seine Ka
pitalrendite sicherstellt. Meistens wird dieser Vorteil über
eine niedrige Miete während des Betriebszeitraums an
den Mieter weitergegeben (Mietmodell).

(78) Die Kommission hat die Beihilfeelemente derartiger Mo
delle zur Finanzierung von Kreuzfahrtschiffen im Rah
men des Gesetzes Pons bereits in den Fällen „Club
Med“ (22) und „Renaissance“ (23) untersucht. Der Fall „Re
naissance“ ist dabei aufgrund der Ähnlichkeit mit der
Finanzierung des Schiffs Le Levant besonders relevant.
In beiden Fällen ist von Investoren die Rede, die aufgrund
ihrer steuerlichen Situation von der Steuerbefreiung pro
fitieren können, indem sie als Eigentümergemeinschaft
Kreuzfahrtschiffe erwerben, die während einer bestimm
ten Zeit in Übersee von einem Mieter (Renaissance oder
CIL) betrieben werden, der sich gegenüber den Investoren
verpflichtet, das Schiff nach Ablauf des Betriebszeitraums
zu übernehmen.

(79) Im Fall „Renaissance“ wurde das Schiff an den Betreiber
vermietet und die Steuerermäßigung, in deren Genuss die
Investoren im Rahmen des Gesetzes Pons kamen, in
Form einer niedrigen Miete nach dem klassischen Ver
fahren des in Erwägungsgrund 77 beschriebenen Miet
modells an ihn weitergegeben. Die französischen Behör
den haben bemerkt, dass hierdurch „die tatsächliche
Rückabtretung der Steuerbeihilfe an den Betreiber“ er
möglicht worden sei. Die Kommission (die in ihrer Ein
leitungsentscheidung festgestellt hatte, dass die Investoren
die „unmittelbaren Begünstigten“ und die „Begünstigten
der quantifizierbaren Beihilfe“ waren (24) stellte fest, dass
„RF [Renaissance] der tatsächliche Beihilfeempfänger ist
und als tatsächlicher Eigentümer angesehen werden
kann, da RF zum Kauf der Schiffe verpflichtet ist“. Die
Kommission hat somit zwischen den Investoren als den
unmittelbaren Begünstigten der Beihilfe und dem „tat
sächlichen“ Begünstigten (im Sinne der Vorschriften für
staatliche Beihilfen), an den die Steuervorteile teilweise
über eine im Vergleich zum Marktwert des Schiffs nied
rige Miete weitergegeben wurden, unterschieden (25).
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(19) Bewilligungsantrag, Seite 11.
(20) Bewilligungsantrag, Seiten 11 und 15.

(21) Siehe Informationsbericht im Namen des Ausschusses für Finanzen,
Haushaltskontrolle und volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Frankreichs über die Steuerentlastung in den überseeischen Depar
tements und Gebieten (Senat, ordentliche Sitzung 2002-2003, Be
richt Nr. 51 im Anhang zum Protokoll der Sitzung vom 7. Novem
ber 2003).

(22) ABl. C 279 vom 25.10.1995, S. 3.
(23) Genannte Entscheidung 1999/719/EG.
(24) ABl. C 307 vom 7.10.1998, S. 6.
(25) Dieser Ansatz wird im Übrigen durch die jüngere Praxis der Kom

mission im Fall der „steuerlichen Wirtschaftlichen Interessengemein
schaften (GIE)“ bekräftigt: Entscheidung 2007/256/EG der Kommis
sion vom 20. Dezember über die Beihilferegelung, die Frankreich
auf der Grundlage von Artikel 39 CA des französischen Steuerge
setzbuchs durchgeführt hat (ABl. L 112 vom 30.4.2007, S. 41),
Randnr. 101 bis 103.



(80) Im Fall des Schiffs Le Levant werden die Steuervorteile
der Investoren (als unmittelbare Begünstigte) über einen
anderen Mechanismus an CIL weitergegeben. Im Fall „Re
naissance“ vermieteten die Investoren die Schiffe an den
Betreiber, während in diesem Fall CIL formell nur als
Geschäftsführerin der Eigentümergemeinschaft, die das
Schiff formell in eigenem Namen betreibt, über das Schiff
verfügt. Somit liegt kein Mietverhältnis vor, das die Wei
tergabe des Vorteils über eine niedrige Miete ermöglichen
würde.

(81) Konkret ging die Weitergabe des Vorteils an CIL folgen
dermaßen vonstatten.

(82) Die Anschaffungskosten des Schiffs und der Betriebsver
lust schlagen sich bei den EURL, die Anteilseigner sind, in
Verlusten nieder. Durch die nach dem Gesetz Pons ge
währten Steuervorteile können die Investoren diese Ver
luste von ihren anderen einkommensteuerpflichtigen Ein
künften abziehen und so eine Steuerersparnis erzielen,
die ihren konkreten Steuervorteil darstellt und als solche
im Sinne des Gemeinschaftsrechts aus staatlichen Mitteln
besteht. Statt diese Steuerersparnis zu behalten, haben
sich die Investoren allerdings verpflichtet, sie zum über
wiegenden Teil für Nachschüsse zur Deckung der Ver
luste der EURL zu verwenden.

(83) Bei einer normalen Rentabilitätslogik würde ein Investor
nun aber darauf achten, dass sich seine Anlage (in diesem
Fall das Schiff) rentiert, indem er sich einer Kapitalrendite
vergewissert, die seine Anschaffungskosten deckt und
eine zufrieden stellende Gewinnspanne beinhaltet. Beim
Szenario des Mietmodells der Fälle „Club Med“ und „Re
naissance“ wird dies über die vom Mieter gezahlte Miete
erreicht (wobei diese Miete für den Mieter dennoch vor
teilhaft war, weil der Steuervorteil teilweise in Form einer
Miete unterhalb des Marktpreises an ihn weitergegeben
wurde).

(84) Bei einem normalen Szenario würden diese Kosten (wie
die Zahlung der Miete oder die Übernahme sämtlicher
Verluste) somit von CIL und nicht vom Investor getragen.
Beim fraglichen Finanzierungsmodell werden diese Kos
ten jedoch den EURL zugewiesen und über den Mecha
nismus der Nachschüsse durch die Steuereinsparungen,
die staatliche Mittel im Sinne von Artikel 87 Absatz 1
EG-Vertrag sind, ausgeglichen. Genauso ist CIL von den
Betriebskosten des Schiffes befreit, die sie normalerweise
hätte tragen müssen. Aus all diesen Gründen stellt die
Kommission fest, dass der Vorteil von den Investoren an
CIL weitergegeben wurde. Allerdings ist darauf hinzuwei
sen, dass nicht der gesamte Steuervorteil an CIL weiter
gegeben wurde. Nach den Bestimmungen des Finanzie
rungsmodells behalten die Investoren die Steuereinspa
rungen für 2003, dem letzten Betriebsjahr, für sich.

(85) Abgesehen von diesem technischen Unterschied unter
schieden sich die Wirkungen nicht von denen des Finan
zierungsmodells im Fall „Renaissance“. Wie im Fall „Re

naissance“ zieht CIL unmittelbar nach Übergabe tatsäch
lichen Nutzen aus der Le Levant und nicht erst mit dem
formellen Eigentumsübergang, der erst bei Beendigung
des Finanzierungsmodells stattfindet. Wie im Fall „Renais
sance“ wird das Schiff CIL zur Verfügung gestellt, ohne
dass diese die tatsächlichen Kosten tragen muss, da keine
finanzielle Gegenleistung von ihr verlangt wird. Dadurch
verringern sich die Kosten, die CIL normalerweise für den
Betrieb des Schiffs hätte aufwenden müssen, was einen
Vorteil für CIL darstellt.

(86) Die Investoren können CIL das Schiff nur dank der
Steuervorteile unentgeltlich zur Verfügung stellen, die ih
nen im Rahmen des Gesetzes Pons gewährt werden und
es ihnen ermöglichen, von ihren steuerpflichtigen Ein
künften über ihre EURL sowohl den Kaufpreis des Schif
fes als auch die Verluste ihrer EURL abzuziehen, welche
insbesondere die Tilgungsraten und die Zinsen für das
von der Bank zum Kauf der Schiffsanteile gewährte Dar
lehen beinhalten. Das abzugsfähige Ergebnis der EURL
umfasst auch ihre jeweiligen Anteile an den Betriebser
gebnissen der Le Levant innerhalb der von CIL garantier
ten Grenzen.

(87) Dieses Modell und die Deckung der Finanzierungskosten
und zumindest eines Teils der Betriebskosten der Le Le
vant durch die Investoren über den Mechanismus der
Nachschusspflicht zugunsten der EURL dienen dazu,
CIL in den Genuss der Vorteile, die im Rahmen des Ge
setzes Pons gewährt werden, kommen zu lassen. Dieser
Mechanismus der Weitergabe der Beihilfe war als Bedin
gung im Bewilligungsantrag vorgesehen und wurde damit
von den französischen Behörden genehmigt. Diese Wei
tergabe von Mitteln durch die Investoren an die Eigentü
mergemeinschaft ermöglichte es, den Betrieb der Le Le
vant durch CIL zu subventionieren. Ohne diesen Mecha
nismus wäre der Betrieb des Schiffes durch CIL wirt
schaftlich nicht tragfähig gewesen.

(88) Für die Investoren ergibt sich die Rendite des Modells am
Ende des Finanzierungsvorhabens durch den Rückkauf
ihrer Schiffsanteile und dadurch, dass sie die Steuerer
sparnis für das Jahr 2003, dem letzten Jahr des Betriebs
zeitraums (das durch keine Nachschusspflicht belastet ist),
behalten können.

(89) Somit liegt eine Aufteilung der staatlichen Mittel (in Form
der Steuerersparnis der Investoren) unter CIL, an die die
Beihilfe fast in voller Höhe weitergegeben wird, und den
Investoren vor. Der an CIL weitergegebene Vorteil besteht
in der Summe der Nachschüsse der Investoren in die
EURL.

(90) Die Bemerkungen von CIL, die Kommission habe nicht
nachgewiesen, dass das Schiff Le Levant durch die Beihilfe
unter günstigeren Bedingungen als denen der Wettbewer
ber habe betrieben werden können, sind daher zurück
zuweisen.
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(91) Was den Preis für den Verkauf der Le Levant an CIL im
Januar 2004 anbelangt, so scheint er nach den der Kom
mission vorliegenden Informationen kein Zuschussele
ment zugunsten von CIL enthalten zu haben. Nach An
gaben von CIL wurde der Wiederverkaufspreis von einem
unabhängigen Schiffsmakler als über dem Marktwert des
Schiffs liegend eingeschätzt. Der Kommission liegen
keine weiteren Angaben vor, die dies widerlegen würden.

2.2. Zur Einstufung der Beihilfeempfänger als „Unternehmen“

(92) Eine weitere Voraussetzung für die Einstufung als staat
liche Beihilfe ist, dass der Vorteil bestimmte Unterneh
men (oder Produktionszweige) begünstigt. Der Begriff des
Unternehmens im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-
Vertrag umfasst jede eine wirtschaftliche Tätigkeit aus
übende Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform und
der Art ihrer Finanzierung. Eine wirtschaftliche Tätigkeit
ist jede Tätigkeit, die darin besteht, Güter oder Dienst
leistungen auf einem bestimmten Markt anzubieten (26).

(93) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat
dagegen in der Rechtssache Cassa di Risparmio, in der
er zu unterscheiden hatte zwischen einer Tätigkeit, die
auf „einen unmittelbar auf dem Markt operierenden Wirt
schaftsteilnehmer [zurückzuführen ist] und mittelbar auf
eine andere Einheit […], die diesen Wirtschaftsteilnehmer
im Rahmen einer von ihnen gebildeten wirtschaftlichen
Einheit kontrolliert“ die Auffassung vertreten, dass „der
bloße Besitz von Beteiligungen, auch von Kontrollbeteili
gungen, nicht schon eine wirtschaftliche Tätigkeit der
Einheit [darstellt], die diese Beteiligungen hält, wenn
mit ihm nur die Ausübung der Rechte, die mit der Eigen
schaft eines Aktionärs oder Mitglieds verbunden sind,
und gegebenenfalls der Bezug von Dividenden einher
geht, die bloß die Früchte des Eigentums an einem Gut
sind“ (27).

(94) Die Rechtsprechung zeigt somit, dass bei der Einstufung
als Unternehmen neben der Rechtsform die tatsächlichen
wirtschaftlichen Gegebenheiten des Einzelfalls untersucht
werden müssen. Zur Feststellung der Unternehmensei
genschaft der CIL und der Investoren müssen daher die
wirtschaftlichen Beziehungen des Finanzierungsmodells
untersucht werden, um zu bestimmen, auf welche Weise
die wirtschaftliche Tätigkeit, die im Betrieb der Le Levant
als Kreuzfahrtschiff besteht, tatsächlich ausgeübt wird.

(95) Zunächst ist festzustellen, dass nach den Bestimmungen
des Finanzierungsmodells die Investoren — über ihre
EURL als Eigentümergemeinschaft — als Eigentümer
und Betreiber des Schiffs für eigene Rechnung dargestellt
werden, während CIL lediglich Geschäftsführer des Schiffs

„für Rechnung und auf Gefahr der Miteigentümergemein
schaft“ ist (28). Selbstverständlich ist es denkbar, dass ein
Eigentümer/Betreiber die Tagesgeschäfte seiner wirtschaft
lichen Tätigkeit einem Geschäftsführer überträgt, ohne
dass dem Eigentümer dadurch die Unternehmenseigen
schaft im Sinne der Vorschriften für staatliche Beihilfen
entzogen wird, sofern er die durch die Rechtsprechung
aufgestellten maßgeblichen Voraussetzungen erfüllt, d. h.
sich an der Tätigkeit, die darin besteht, Güter und Dienst
leistungen auf einem Markt anzubieten, beteiligt und sich
nicht auf den Besitz von Beteiligungen und den Bezug
von Dividenden beschränkt.

(96) Im vorliegenden Fall stellt die Kommission fest, dass laut
Satzung der Eigentümergemeinschaft jeder Investor über
seine Schiffsanteile Rechte am Schiff ausübt, wobei diese
Rechte nur gemeinsam ausgeübt werden können (jeder
Schiffsanteil begründet auch einen Anspruch auf einen
Anteil an den Einkünften aus dem Betrieb des Schiffs).
Die Investoren üben ihre Rechte im Rahmen der Haupt
versammlung der Miteigentümer aus, auf der jeder An
teilseigner ein Stimmrecht im Verhältnis zu seinem Mitei
gentumsanteil hat. Unter diesem Gesichtspunkt ist die
Situation der Investoren mit der von Aktionären oder
Gesellschaftern vergleichbar.

(97) Darüber hinaus sind die Investoren nicht aktiv in die
wirtschaftliche Tätigkeit der Le Levant eingebunden, die
in vollem Umfang CIL übertragen ist. Aus dem Ge
schäftsführungsauftrag geht in der Tat hervor, dass CIL
für alle Belange des Schiffsbetriebs zuständig ist und mit
allen erforderlichen Vollmachten ausgestattet ist, so dass
jede Einmischung der Investoren in den Betrieb ausge
schlossen ist. Festzustellen ist somit Folgendes:

— CIL ist für die Bereederung, die Unterhaltung, den
Betrieb und die technische und kaufmännische Ge
schäftsführung des Schiffs zuständig.

— CIL organisiert das Hotel- und Gaststättenmanage
ment, die Zwischenstationen und die touristischen
Rundreisen. CIL übernimmt die Abwicklung der Ha
fen- und Lotsengebühren usw. Sie betreibt das Schiff
ganz allgemein bestens nach den wirtschaftlichen Be
dingungen und „ist berechtigt, Charterverträge zu
schließen und ganz allgemein über alle Geschäfts
handlungen zu verhandeln“ (Artikel 3.1 des Ge
schäftsführungsauftrags). Die Eigentümergemeinschaft
hat CIL somit in Bezug auf den Kern der fraglichen
wirtschaftlichen Tätigkeit, d. h. das Anbieten von
Kreuzfahrten an Bord der Le Levant, eine richtigge
hende Blankovollmacht erteilt.
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(26) Siehe beispielsweise genanntes Urteil Cassa di Risparmio, Randnr.
107 und 108.

(27) Genanntes Urteil Cassa di Risparmio, Randnr. 109 bis 114.

(28) Geschäftsführungsauftrag der Eigentümergemeinschaft des Schiffs Le
Levant, Anhang 4 zu den der COB vorgelegten Unterlagen (nach
stehend „Geschäftsführungsauftrag“ genannt).



— „Der Geschäftsführer genießt gegenüber Dritten die
weitreichendsten Vollmachten für die Verwaltung
der Güter und Geschäfte der Eigentümergemeinschaft
und kann alle Verwaltungshandlungen einschließlich
der Ausmusterung des Schiffs vornehmen, jedoch
keine über das Eigentum verfügenden Handlungen“
(Artikel 6 des Geschäftsführungsauftrags). Die Eigen
tümergemeinschaft gewährt CIL somit eine nahezu
vollständige Unabhängigkeit, wobei CIL das Schiff so
gar aus eigenem Antrieb und ohne Konsultation der
Investoren ausmustern, d. h. seinen Betrieb einstellen
kann.

— Nach Artikel 6 des Geschäftsführungsauftrags besorgt
der Geschäftsführer „für Rechnung der Eigentümerge
meinschaft insbesondere folgende Handlungen: Ein
stellung und Verwaltung des Personals, Organisation
der Arbeit an Bord […]. Dem Geschäftsführer werden
somit die umfassendsten Befugnisse zuerkannt, so
dass er die Verwaltung des Miteigentums mit größt
möglicher Flexibilität gewährleisten kann“.

(98) Die Nichteinmischung der Investoren in den Betrieb be
ruht auf keiner kaufmännischen Entscheidung, die noch
mals überdacht und geändert werden könnte, sondern
eben auf der Konstruktion des Finanzierungsmodells.
Denn gemäß ihren Anlageverträgen wird jede Miteigentü
mergesellschaft von zwei Mitgeschäftsführern geleitet, die
tatsächlich Angestellte der Bank sind. Alle praktischen
Aspekte der Gründung und des Betriebs der Miteigentü
mergesellschaften werden von diesen von der Bank ge
stellten Geschäftsführern oder Personen übernommen,
und auf der Hauptversammlung der Eigentümergemein
schaft (auf der die Investoren theoretisch ihre Rechte am
Schiff und an dessen Betrieb ausüben könnten) werden
die Miteigentümergesellschaften nicht von ihren Gesell
schaftern, sondern von den Geschäftsführer vertreten.
Der Investor kann nur dann weitere Geschäftsführer be
stellen oder sogar selbst die Leitung seiner EURL über
nehmen, wenn er auf das „Kaufversprechen“ der Bank für
die Schiffsanteile, das die Renditegarantie für seine Anlage
darstellt, verzichtet. CIL wurde in der Satzung der Eigen
tümergemeinschaft (die von der Bank und CIP ausgear
beitet wurde) und gemäß ihrem Auftrag zum Geschäfts
führer der Eigentümergemeinschaft bestellt und kann
praktisch nur bei grobem oder arglistigem Verschulden
abberufen werden. Die Kommission stellt somit fest, dass
das Finanzierungsmodell keinen Mechanismus vorsieht,
der eine tatsächliche Einmischung der Eigentümergemein
schaft in den Betrieb der Le Levant als Kreuzfahrtschiff, d.
h. in die wirtschaftliche Tätigkeit, erlaubt; er wird allein
von CIL besorgt. Zusammenfassend lässt sich der Schluss
ziehen, dass die Investoren einen Adhäsionsvertrag unter
zeichnet haben, dessen Bedingungen sie nicht frei bestim
men konnten.

(99) Schließlich ist festzustellen, dass in der Beziehung zwi
schen einem Eigentümer/Betreiber und seinem Geschäfts
führer das mit dem Betrieb verbundene wirtschaftliche
Risiko normalerweise auf dem Eigentümer lastet, da der
Geschäftsführer eine Vergütung für seine Leistungen er
hält und an den Ergebnissen des Betriebs nicht beteiligt
ist. Im Fall des Schiffs Le Levant tragen nun aber die
Investoren, die in den Genuss der von den Projektträgern
gebotenen Renditegarantie kommen, keine mit dem Er

gebnis des Betriebs der Le Levant verbundenen Risiken.
Diese Risiken obliegen in Wirklichkeit CIL, die zwar nur
zwei der 740 Miteigentumsanteile besitzt, aber die volle
Verantwortung für alle über die Betriebsprognosen für
den Zeitraum 1996-2003 hinausgehenden Verluste über
nommen hat. Die Kommission stellt fest, dass diese Ver
teilung der Risiken nichts mit einer normalen Beziehung
zwischen Betreiber und Geschäftsführer zu tun hat und
aufzeigt, dass für die kaufmännische Tätigkeit allein CIL
zuständig ist.

(100) Das Projekt Le Levant wurde den potenziellen Investoren
daher zu Recht nicht als Angebot beschrieben, sich an
der Organisation und Vermarktung von Kreuzfahrten an
Bord der Le Levant zu beteiligen, sondern als „eine ren
table Investition ohne Risiko und Verwaltungsauf
wand“ (29). Es deckt auch die tatsächlichen Beziehungen
zwischen CIL und den Investoren auf, indem „CIP über
ihre Tochtergesellschaft CIL“ als „Reeder und Geschäfts
führer der Eigentümergemeinschaft“ (30) bezeichnet wird.

(101) Diese Organisation spiegelt ganz deutlich das Ziel des
Finanzierungsmodells wider, nach dem CIL ein Schiff
erwerben sollte und die Investoren nur zum Zweck der
Finanzierung, ohne Mitwirkung am Betrieb, beteiligt wer
den sollten. Die Tatsache, dass die Investoren über ihre
Gesellschaften formell Eigentümer des Schiffs sind, wird
nur durch das Steuerkonstrukt des Finanzierungsmodells
begründet und entspricht keiner tatsächlichen Beteiligung
am kaufmännischen Betrieb.

(102) Die Tätigkeit der Investoren beschränkt sich auf eine
Beteiligungsübernahme mit Aussicht auf eine Rendite,
ohne tatsächliche Beteiligung am Betrieb der Le Levant.
CIL dagegen, die formell nur Geschäftsführer ist, hat die
Sicherheit, bei Beendigung des Finanzierungsmodells das
alleinige Eigentum am Schiff zu einem im Voraus festge
legten Preis zu erhalten und entscheidet bis zur recht
lichen Verankerung ihrer Rechte am Schiff frei (in Bezug
auf die Investoren) über die Art und Weise seines Be
triebs. Bei allem, was den kaufmännischen Betrieb der
Le Levant betrifft, handelt CIL somit wie der tatsächliche
Eigentümer des Schiffes.

(103) Im Hinblick auf den Betrieb der Le Levant kann allein CIL
als Unternehmen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-
Vertrag angesehen werden. Da die Investoren keine Un
ternehmen in diesem Sinne sind, stellen die Vorteile, die
sie im Rahmen des Modells zur Finanzierung der Le Le
vant aus staatlichen Mitteln erhalten haben, keine staat
liche Beihilfe dar.
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(29) Prospekt „Devenez copropriétaire du navire de croisière ‚Le Levant‘“
(Werden Sie Miteigentümer des Kreuzfahrtschiffs ‚Le Levant‘), das
sich unter den der COB vorgelegten Unterlagen befand (Unterstrei
chung durch die Kommission).

(30) Idem. Nach dem französischen Seerecht beinhaltet die Tatsache,
Miteigentümer an einem Schiff zu sein, nicht automatisch, dessen
Reeder zu sein. Angesichts der Geschäftsführungshandlungen für
das fragliche Schiff kann nur eine Vermutung aufgestellt werden,
die bestätigt oder widerlegt werden kann, um über diese Handlun
gen (Benennung des Kapitäns, Verantwortung für die nautische
und/oder kaufmännische Geschäftsführung) herauszufinden, wer
der Betreiber des Schiffes ist (Gesetz Nr. 69-8 vom 3. Januar
1969 über die Bereederung und den Verkauf von schwimmender
Ware mit späteren Änderungen, Artikel 1 und 2).



(104) Zur Rechtsstellung der Werft stellt die Kommission fest,
dass die Stellungnahmen der Beteiligten zu diesem Punkt
keine Beweise für einen aus staatlichen Mitteln finanzier
ten Vorteil zugunsten der Werft enthalten. Das förmliche
Prüfverfahren hat somit keine Beweise dafür ergeben,
dass die Werft als Beihilfeempfänger anzusehen ist.

2.3. Zur Selektivität der Beihilfe

(105) Ein Merkmal einer staatlichen Beihilfe nach Artikel 87
Absatz 1 EG-Vertrag ist ihre Selektivität. Dabei muss
überprüft werden, ob die fragliche steuerliche Maßnahme
ausschließlich bestimmte Unternehmen oder bestimmte
Produktionszweige begünstigt (31).

(106) Damit eine steuerliche Maßnahme als staatliche Beihilfe
qualifiziert werden kann, müssen die begünstigten Unter
nehmen aufgrund der rechtlichen oder tatsächlichen An
wendung des in dieser Maßnahme aufgestellten Krite
riums zu einer genau bestimmten Gruppe von Unterneh
men gehören (32). Im vorliegenden Fall genügt die Fest
stellung, dass die geprüfte Maßnahme eine Anwendung
des Gesetzes Pons ist, einer steuerliche Regelung, die nur
Investitionen in bestimmten überseeischen Gebietskörper
schaften Frankreichs betrifft, deren Selektivität von der
Kommission bereits in ihrer Entscheidung vom 27. Januar
1993, keine Einwände gegen die durch das Gesetz Pons
eingeführte Beihilferegelung zu erheben, anerkannt
wurde (33).

(107) Die Kommission vertritt die Auffassung, dass die Selekti
vität der fraglichen Maßnahme dadurch, dass sie auf der
Anwendung der selektiven Regelung des Gesetzes Pons
beruht, hinreichend bewiesen ist und dass es daher nicht
erforderlich ist, zum Ermessenspielraum der französi
schen Behörden bei der Gewährung der Bewilligung ge
mäß Artikel 238 bis HA III ter CGI, auf den die Kommis
sion ergänzend hingewiesen hat, Stellung zu beziehen.

2.4. Zur Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaa
ten und zur Verfälschung des Wettbewerbs

(108) Die französischen Behörden und CIL machten geltend,
dass die Le Levant nur von Saint-Pierre und Miquelon
aus und somit auf einem sehr begrenzten Markt, auf
dem kein anderes Kreuzfahrtunternehmen tätig sei, be
trieben worden sei. CIL hat sich auch auf die geringe

Kapazität der Le Levant berufen und darauf, dass das
Angebot im Wesentlichen auf nordamerikanische Kun
den ausgerichtet gewesen sei. Aus diesen Gründen be
streiten die französischen Behörden und CIL, dass der
CIL gewährte Vorteil Wettbewerbsbeschränkungen zur
Folge gehabt und den Handel zwischen Mitgliedstaaten
beeinträchtigt haben könne.

(109) Es ist daran zu erinnern, dass Beihilfen, die ein Unter
nehmen von Kosten befreien, die es normalerweise im
Rahmen seiner laufenden Geschäftsführung oder seiner
normalen Tätigkeiten zu tragen gehabt hätte, grundsätz
lich die Wettbewerbsbedingungen verfälschen (34). Es
wurde in der Tat erkannt, dass jede Beihilfe, die einem
auf dem Gemeinschaftsmarkt tätigen Unternehmen ge
währt wird, geeignet ist, den Wettbewerb zur verfälschen
und den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträch
tigen (35).

(110) Nach Auffassung der Kommission ist es nicht relevant,
Kreuzfahrten von Saint-Pierre und Miquelon aus als ei
genständigen Markt zu betrachten. Wahrscheinlich wäre
ein Verbraucher, der eine Kreuzfahrt in dieser Region
plant, auch bereit, Kreuzfahrten zu anderen Zielen oder
von anderen Häfen aus in Erwägung zu ziehen und
würde seine Entscheidung von weiteren Faktoren abhän
gig machen, unter anderem den Preis, der durch die ge
prüfte Maßnahme beeinflusst werden kann. Kreuzfahrten
gehören somit zu einem umfassenderen Markt, und
wenn die fraglichen steuerlichen Vorteile CIL von Kosten
befreien, die sie bei der Finanzierung ihrer wirtschaftli
chen Tätigkeit normalerweise hätte tragen müssen, ist die
Beihilfe geeignet, den Wettbewerb auf diesem Markt zu
verfälschen.

(111) Hinsichtlich der Beeinträchtigung des Handels zwischen
Mitgliedstaaten hat die Kommission zur Kenntnis genom
men, dass das Angebot der Le Levant hauptsächlich auf
den nordamerikanischen Markt ausgerichtet war und CIL
zu diesem Zweck mit einem amerikanischen Reisebüro
zusammenarbeitete, das die Kreuzfahrten beworben und
vertrieben hat. Die Kommission stellt jedoch fest, dass
nicht ausgeschlossen ist, dass Beihilfen den Wettbewerb
auch dann verfälschen können, wenn der Begünstigte fast
die gesamte Produktion außerhalb der Gemeinschaft ab
setzt (36). Darüber hinaus sind Kreuzfahrten offenbar in
gewissem Maße auch in Europa vermarktet worden.

(112) Die fragliche Maßnahme ist daher geeignet, den Wettbe
werb zu verfälschen und den Handel zwischen Mitglied
staaten zu beeinträchtigen.
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(31) Siehe beispielsweise Urteile des Gerichtshofs vom 26. September
1996 in der Rechtssache C-241/94, Frankreich/Kommission, Slg.
1996, I-4551, und vom 1. Dezember 1998 in der Rechtssache
C-200/97, Ecotrade/Altiforni e Ferriere die Servola, Slg. 1998,
I-7907.

(32) Siehe in diesem Sinne das Urteil des Gerichts in der Rechtssache
T-308/200, Salzgitter/Kommission, Slg. 2004, II-1933, Randnr. 38.

(33) Siehe Erwägungsgrund 10.

(34) Siehe Urteil vom 19. September 2000 in der Rechtssache
C-156/98, Deutschland/Kommission, Slg. I-6857, Randnr. 30 und
die genannte Rechtsprechung.

(35) Siehe insbesondere Urteil des Gerichtshofs vom 17. September
1980 in der Rechtssache 730/79, Philip Morris/Kommission, Slg.
1979, 2671, Randnr. 11 und 12.

(36) Urteil des Gerichtshofs vom 21. März 1990 in der Rechtssache
C-142/87, Belgien/Kommission, Slg. 1990, I-959, Randnr. 35.



2.5. Intensität der Beihilfe

(113) Nach Ansicht der Kommission umfasst die Beihilfe die
Gesamtheit der Steuereinsparungen, die von den Investo
ren in Form von Kapitalerhöhungen, zu denen sie sich im
Rahmen des Finanzierungsmodells für die Le Levant ver
pflichtet hatten, an ihre Miteigentümergesellschaften
übertragen wurden.

(114) Die französischen Behörden haben sich außer Stande ge
sehen, die Steuereinsparungen zu beziffern, ohne eine
Einzelprüfung der Steuersituation jedes Investors vorzu
nehmen.

(115) Die Kommission sieht sich in jedem Fall nicht verpflich
tet, die Beihilfe genau zu beziffern, sondern nur dazu, die
Berechnungsgrundlagen zu präzisieren. Unbeschadet der
Berechnung des Gesamtbetrags der Beihilfe stellt sie je
doch fest, dass nach den Schätzungen der Bank auf der
Grundlage des Profils eines „Standardinvestors“ (37) die
Steuereinsparungen, die allein durch den Abzug des Kauf
preises des Schiffs erzielt wurden, Kapitaleinlagen in
Höhe von 278 506 FRF je Paar Schiffsanteile ermöglicht
hätten, d. h. für die 738 an die Investoren verkauften
Schiffsanteile insgesamt 102 490 200 FRF, was bezogen
auf den Preis des Schiffs einer Intensität von rund 44,8 %
entspricht.

3. Zur Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemein
samen Markt

Rechtsgrundlage

(116) Nachdem die Kommission festgestellt hat, dass die frag
liche Maßnahme eine staatliche Beihilfe im Sinne von
Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellt, muss nun
ihre Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt geprüft
werden. In ihren Einleitungsentscheidungen vertrat die
Kommission hierzu die Auffassung, dass die Beihilfe ge
mäß der Richtlinie 90/684/EWG und angesichts der Ziel
setzung der Beihilfe insbesondere auf der Grundlage von
Artikel 4 Absatz 7 dieser Richtlinie gewürdigt werden
müsse (38). Die Relevanz dieser Rechtsgrundlage wurde
von den französischen Behörden und den Beteiligten
aus den in Teil IV und V genannten Gründen bestritten.
Zunächst ist daher die Wahl dieser Rechtsgrundlage zu
begründen.

(117) In der Entscheidung der Kommission vom 27. Januar
1993, keine Einwände im Bereich staatlicher Beihilfen
gegen das Gesetz Pons zu erheben, wurde ausdrücklich

vorgesehen, dass „die Anwendung der fraglichen Beihilfen
den Vorschriften und Rahmenregelungen des Gemein
schaftsrechts im Bereich (…) für bestimmte Tätigkeitssek
toren in der Industrie unterliegt“. Infolgedessen gilt diese
Entscheidung für die hier geprüfte Beihilfe nicht, da diese
in den Anwendungsbereich der Richtlinie 90/684/EWG
fällt.

(118) Frankreich und die Beteiligten behaupten, die Richtlinie
90/684/EWG gelte nur für Beihilfen an Schiffbauer und
sei in diesem Fall nicht anwendbar, da die Kommission
keinen Vorteil für die Werft, auf der die Le Levant gebaut
worden sei, festgestellt habe. Diesem Argument kann sich
die Kommission nicht anschließen. Bereits aus dem
Wortlaut von Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie
90/684/EWG geht hervor, dass sie für „alle Formen
von Beihilfen für Reeder oder Dritte, die als Beihilfe für
den Schiffbau oder Schiffsumbau zur Verfügung stehen“
gilt. Maßgeblich für die Anwendung der Richtlinie
90/684/EWG, die Beihilfen für den „Schiffbau“ und nicht
für die Schiffbauer betrifft, ist somit nicht die Eigenschaft
des Begünstigten, sondern vielmehr die Zielsetzung der
Beihilfe. Untermauert wird diese Auslegung durch die
Rechtsprechung des Gerichtshofs, der als Antwort auf
das Vorbringen, dass nur Produktionsbeihilfen für Schiffe
und nicht auch Betriebsbeihilfen im Rahmen der Richt
linie 90/684/EWG berücksichtigt werden dürften, er
kannt hat, dass diese „nicht nur für alle Formen von
Produktionsbeihilfen gilt, die den Werften direkt gewährt
werden, sondern auch für die Beihilfen nach Artikel 3
Absatz 2, denn diese Vorschrift bezieht sich auf alle
Formen von Beihilfen für Reeder oder Dritte, wenn sie
tatsächlich für den Schiffbau oder Schiffsumbau in Werf
ten der Gemeinschaft verwendet werden“ (39).

(119) Infolgedessen bestätigt die Kommission, dass die Verein
barkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt auf der
Grundlage der Richtlinie 90/684/EWG zu würdigen ist.

Prüfung der Vereinbarkeit

(120) Nach Artikel 4 Absatz 7 der Richtlinie 90/684/EWG
dürfen Beihilfen für den Schiffbau und den Schiffsumbau,
die einem Entwicklungsland als Entwicklungshilfe ge
währt werden, als mit dem Gemeinsamen Markt verein
bar gelten, sofern sie den Bedingungen entsprechen, die
zu diesem Zweck von der Arbeitsgruppe 6 der OECD in
ihrer Vereinbarung über die Auslegung der Artikel 6 bis
8 der OECD-Vereinbarung über Exportkredite für Schiffe
oder in einem späteren Zusatz oder einer Berichtigung zu
dieser Vereinbarung festgelegt worden sind (nachstehend
„OECD-Kriterien“ genannt).
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(37) Siehe ergänzende Entscheidung vom 6. Dezember 2006,
Randnr. 72.

(38) Die Richtlinie 90/684/EWG war nur bis zum 31. Dezember 1997
gültig. Da ihre Bestimmungen jedoch zum Zeitpunkt der Beihilfe
gewährung gegolten haben, bleibt sie gemäß der Mitteilung der
Kommission über die zur Beurteilung unrechtmäßiger staatlicher
Beihilfen anzuwendenden Regeln (ABl. C 119 vom 22.5.2002,
S. 22) für die Würdigung dieses Falls relevant.

(39) Urteil des Gerichtshofs vom 18. Mai 1993 in den verbundenen
Rechtssachen C-356/90 und C-180/91, Belgien/Kommission, Slg.
1993, I-2323, Randnr. 14.



(121) So hat die Kommission den Mitgliedstaaten mit Schrei
ben SG (89) D/311 vom 3. Januar 1989 mitgeteilt, dass
Entwicklungshilfevorhaben den nachstehenden OECD-
Kriterien entsprechen müssen:

— Die Schiffe dürfen nicht unter einer Billigflagge be
trieben werden;

— kann die Beihilfe im Rahmen der OECD nicht als
staatliche Entwicklungshilfe eingestuft werden, muss
der Geber bestätigen, dass sie aufgrund eines zwi
schenstaatlichen Abkommens gewährt wird;

— der Geber muss angemessene Garantien dafür liefern,
dass der tatsächliche Eigentümer in dem begünstigten
Land ansässig ist und das begünstigte Unternehmen
keine nichtoperationelle Tochtergesellschaft eines aus
ländischen Unternehmens ist (zu den Ländern, die
eine Beihilfe erhalten können, gehören nicht nur die
von der OECD anerkannten Entwicklungsländer, son
dern auch sämtliche mit der Europäischen Union as
soziierten Überseeländer und -gebiete, einschließlich
der französischen Überseegebiete);

— der Beihilfeempfänger muss sich verpflichten, das
Schiff ohne staatliche Genehmigung nicht zu verkau
fen.

(122) Außerdem muss die Beihilfe einem Zuschusselement von
mindestens 25 % entsprechen.

(123) Wie bereits gesagt wurde, muss die Kommission das Vor
haben auch auf seine „Entwicklungskomponente“ hin
prüfen. Der Gerichtshof (40) hat dazu die Auffassung ver
treten, dass die Kommission die Entwicklungskompo
nente getrennt von der Erfüllung der OECD-Kriterien
überprüfen muss. Die Kommission muss somit im Rah
men ihrer Würdigung prüfen, ob das Vorhaben tatsäch
lich ein Entwicklungsziel verfolgt und ohne Beihilfe nicht
durchführbar ist (die Beihilfe muss also notwendig sein).

(124) In ihren Einleitungsentscheidungen hat die Kommission
erklärt, dass die fragliche Beihilfe die OECD-Kriterien aus
den folgenden Gründen erfüllt:

— Die Le Levant wird unter französischer Flagge betrie
ben. Die Voraussetzung, wonach das Schiff nicht un
ter einer Billigflagge betrieben werden darf, ist dem
nach erfüllt;

— Saint-Pierre und Miquelon steht auf der Liste der Län
der, die Entwicklungshilfe erhalten dürfen, im Anhang
zum Schreiben SG (89) D/311 der Kommission an
die Mitgliedstaaten;

— die Kommission stellt fest, dass CIL gemäß den Be
stimmungen des Finanzierungsmodells alleiniger Ei
gentümer des Schiffs werden soll und das Schiff in
der Zwischenzeit kaufmännisch wie der tatsächliche
Eigentümer betrieben hat. Hinsichtlich der Vorausset
zung der Gebietsansässigkeit des Eigentümers geht die
Kommission davon aus, dass CIL als tatsächlicher Ei
gentümer der Le Levant anzusehen ist (41). CIL hat
ihren Sitz in Wallis und Futuna. Diese Inselgruppe
ist nicht das „Empfängerland“ (dies ist Saint-Pierre
und Miquelon). Da aber beide Inselgruppen auf der
Kommissionsliste der Länder stehen, denen Entwick
lungshilfe gewährt werden kann, wird die Kommis
sion diesbezüglich keinen Einwand erheben. Im Üb
rigen ist CIL keine nichtoperationelle Tochtergesell
schaft einer ausländischen Gesellschaft;

— das Schiff darf ohne Zustimmung Frankreichs nicht
veräußert werden, da die Beihilfe unter der Voraus
setzung gewährt wird, dass CIL das Schiff mindestens
fünf Jahre lang vornehmlich nach und von Saint-
Pierre und Miquelon betreibt;

— die Beihilfeintensität beträgt mehr als 25 % (siehe
Erwägungsgrund 115).

(125) Die Kommission muss noch die „Entwicklungskompo
nente“ überprüfen, d. h. sich vergewissern, dass die Bei
hilfe einen Beitrag zur Entwicklung des begünstigten
Landes leisten kann. Dabei müssen die Umstände und
speziellen Bedürfnisse des betroffenen Landes berücksich
tigt werden. Die französischen Behörden haben betont,
dass die Wirtschaftslage von Saint-Pierre und Miquelon
zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung besonders schwie
rig gewesen sei. Die Inselgruppe war seit jeher vom ge
werblichen Fischfang abhängig. Der plötzliche und mas
sive Einbruch dieser Industrie im Jahr 1993 nach der für
Frankreich ungünstigen Beilegung eines Rechtsstreits mit
Kanada über die Fischereirechte und das kanadische Mo
ratorium für Kabeljaufischerei führten dazu, dass die
Wirtschaft des Landes neu ausgerichtet werden musste.
Aufgrund der geringen Größe der Inselgruppe und ihrer
Bevölkerung, der relativen Abgeschiedenheit und der an
gespannten Wirtschaftslage, die die Möglichkeiten einer
solchen Neuausrichtung erheblich einschränkten, erschien
eine Diversifizierung durch den Tourismus, unter Nut
zung des Kapitals, das die unberührte Natur des Landes
darstellt, und seiner Nähe zum nordamerikanischen Kon
tinent, der interessanteste Weg zu sein. Da Saint-Pierre
und Miquelon keine Langzeiturlaube anbieten kann, er
schien es sinnvoll zu versuchen, die Inselgruppe als
Kreuzfahrthafen zu entwickeln.
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(40) Urteil des Gerichtshofs vom 5. Oktober 1994 in der Rechtssache
C-400/92, Deutschland/Kommission, Slg. 1994, I-4701.

(41) Diese Würdigung entspricht der Würdigung im genannten Fall
„Renaissance“.



(126) In ihrer Stellungnahme zur Einleitungsentscheidung vom
2. Dezember 1999 machten die französischen Behörden
geltend, dass der Betrieb der Le Levant geeignet sei, zur
Entwicklung von Saint-Pierre und Miquelon beizutragen,
vor allem durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und
die durch den Betrieb veranlassten Ausgaben im Land.

(127) In ihrer Entscheidung 2001/882/EG ist die Kommission
dagegen zu dem Schluss gelangt, dass keine Entwick
lungskomponente vorliegt (42). Diese Würdigung beruhte
vor allem auf den folgenden Schlussfolgerungen zu den
wirtschaftlichen Auswirkungen der Beihilfe:

— Die Kommission vertrat nach den ihr vorliegenden
Informationen die Auffassung, dass die wirtschaftli
chen Auswirkungen des Betriebs der Le Levant für
den Zeitraum 1999—2001 auf 5,52 Mio. FRF, ent
sprechend ca. 0,84 Mio. EUR, geschätzt werden
konnten.

— Nach Ansicht der Kommission konnten im Hinblick
auf die Schaffung von Arbeitsplätzen keine Wirkun
gen nachgewiesen werden, da aus den von den fran
zösischen Behörden vorgelegten Informationen nur
hervorging, dass „vier ehemalige Fischer der Insel
gruppe eine Ausbildung erhalten haben, um auf
dem Schiff zu arbeiten“.

— Im Hinblick auf die Infrastrukturentwicklung der In
selgruppe und die indirekten Auswirkungen durch
den Eintritt weiterer Unternehmen in den Kreuzfahrt
markt hat die Kommission festgestellt, dass die Be
hauptungen der französischen Behörden durch keine
Zahlen belegt wurden und bei der Würdigung der
Beihilfemaßnahme für die Le Levant nicht berücksich
tigt zu werden brauchten.

(128) Diese Schlussfolgerungen beruhten natürlich auf den der
Kommission zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung vorlie
genden Informationen. Wie aus dem Urteil des Gerichts
hofs nach der Nichtigkeitsklage in der genannten Rechts
sache C-394/01 (43) hervorgeht, musste die Kommission
ihre Entscheidung auf die Informationen gründen, über
die sie im Rahmen des mit ihrer Entscheidung vom 2. De
zember 1999 eingeleiteten förmlichen Prüfverfahrens ver
fügte, so dass bestimmte Informationen, die von den

französischen Behörden erst im Verfahren vor dem Ge
richtshof vorgelegt wurden, ausgeschlossen waren.

(129) In den neuen Stellungnahmen, die sie nach der ergänz
enden Entscheidung der Kommission vom 6. Dezember
2006 vorlegten, brachten die französischen Behörden
und die Beteiligten nun aber Informationen bei, die der
Kommission zum Zeitpunkt des Erlasses der Entschei
dung 2001/882/EG nicht bekannt waren und ein anderes
Licht auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Betriebs
der Le Levant werfen.

(130) So geht hinsichtlich der Beschäftigungssituation aus den
Stellungnahmen der französischen Behörden hervor, dass
von 1999 bis zum 25. Juli 2001 mindestens 14 aus
Saint-Pierre und Miquelon stammende Personen an
Bord beschäftigt wurden. Zu diesem Arbeitsplätzen auf
See kommen Arbeitsplätze an Land bei Lieferanten und
örtlichen Dienstleistungsunternehmen. Nach Schätzungen
der französischen Behörden sind durch den Betrieb der
Le Levant in der Zeit von 1999 bis zum 25. Juli 2001
mindestens 10 Arbeitsplätze an Land geschaffen wor
den (44).

(131) Nach diesen Informationen der französischen Behörden
hat der Betrieb der Le Levant im Zeitraum 1999-2001 zu
direkten Ausgaben in Saint-Pierre und Miquelon von
1,66 Mio. EUR geführt (für die Versorgung des Schiffs,
den Transfer von Passagieren usw.) (45).

(132) Entgegen den Informationen, über die die Kommission
2001 verfügte, lassen sich anhand dieser neuen Informa
tionen somit messbare Auswirkungen auf die Beschäfti
gungssituation feststellen. Aufgrund der angespannten
Arbeitsmarktlage des Landes sind diese Auswirkungen
angesichts der Zahl der Arbeitssuchenden (409 Personen
in 1999) als nicht vernachlässigbar anzusehen (46). Die
Informationen zeigen auch, dass die mit dem Betrieb
der Le Levant zusammenhängenden direkten Ausgaben
in Saint-Pierre und Miquelon ungefähr doppelt so hoch
sind wie die Beträge, die die Kommission in der Begrün
dung der Entscheidung 2001/882/EG angesetzt hat (47).

DEL 252/32 Amtsblatt der Europäischen Union 20.9.2008

(42) Entscheidung 2001/882/EG, Erwägungsgrund 33.
(43) Siehe Fußnote 5.

(44) Den französischen Behörden zufolge wurden in den ersten fünf
Betriebsjahren der Le Levant, d. h. von 1999 bis 2003, 15 bis
16 aus Saint-Pierre und Miquelon stammende Personen an Bord
beschäftigt. Im gleichen Zeitraum seien durch den Betrieb des
Schiffs 11 bis 12 Arbeitsplätze an Land entstanden. Nach dem
Grundsatz der Rechtssicherheit wird die Kommission bei dieser Ent
scheidung nur Sachverhalte berücksichtigen, die den Zeitraum vor
der Entscheidung 2001/882/EG betreffen. Zudem berücksichtigt die
Kommission nur die niedrigste Arbeitsplatzzahl.

(45) Dieser Zeitraum umfasst das gesamte Jahr 2001. Ergänzend ist
festzustellen, dass die französischen Behörden die durch die Le
Levant bedingten direkten Ausgaben für 2002 und 2003 auf
1,66 Mio. EUR jährlich schätzen, d. h. ca. 3,4 Mio. EUR für die
ersten fünf Betriebsjahre des Schiffs.

(46) Zahl der Arbeitssuchenden mit Stand vom 31. Dezember 1999
(Institut d’émission des départements d’outremer, Bericht „Saint-
Pierre-et-Miquelon en 1999“).

(47) Für den Zeitraum 1999—2001 ca. 1,66 Mio. EUR, wohingegen
von der Kommission in ihrer Entscheidung 2001/882/EG nur
0,84 Mio. EUR (5,52 Mio. FRF) geschätzt wurden.



(133) Aufgrund dieser neuen Informationen kann festgestellt
werden, dass die Beihilfe für die Le Levant wirtschaftliche
Auswirkungen zeigte, die zwar begrenzt waren, aber den
noch geeignet waren, zur wirtschaftlichen Entwicklung
von Saint-Pierre und Miquelon beizutragen.

(134) Die französischen Behörden haben auch geltend gemacht,
dass die Beihilfe durch die Förderung der notwendigen
Diversifizierung der Wirtschaft ganz allgemein zur Ent
wicklung von Saint-Pierre und Miquelon beitragen
konnte. Hierzu konnte die Kommission infolge des Prüf
verfahrens feststellen, dass die Wirtschaft von Saint-Pierre
und Miquelon bis 1993 durch eine nahezu vollständige
Abhängigkeit vom gewerblichen Fischfang und anschlie
ßend durch eine Abhängigkeit vom öffentlichen Sektor
und öffentlichen Aufträgen gekennzeichnet war (48).

(135) Die Kommission räumt ein, dass eine solche Abhängig
keit von sehr wenigen Beschäftigungs- und Einkommens
quellen die Entwicklung eines Landes hemmen kann. An
gesichts der geografischen Besonderheiten von Saint-
Pierre und Miquelon und der Begrenztheit seines Binnen
marktes räumt die Kommission ein, dass eine wirtschaft
liche Diversifizierung für seine Entwicklung nützlich war
und dass der Tourismus zum Zeitpunkt der Beihilfege
währung einen vielversprechenden Weg darstellen
konnte. Die Kommission akzeptiert auch die Äußerungen
der französischen Behörden, denen zufolge die Möglich
keiten, Langzeiturlaube anzubieten, aufgrund der Größe
der Inselgruppe begrenzt seien, dass sie sich aber auf
grund ihrer Lage für die Entwicklung einer Kreuzfahrt
aktivität eigne.

(136) Die Kommission stellt anhand der von den französischen
Behörden vorgelegten Informationen fest, dass die Zahl
der Kreuzfahrtteilnehmer, die die Inselgruppe besuchten,
in den Jahren vor der Beihilfegewährung und der Inbe
triebnahme der Le Levant stark schwankte, sich aber seit
2000 auf einem recht hohen Niveau stabilisiert zu haben
scheint (49).

(137) Auch wenn ein Beitrag zur Entwicklung von Saint-Pierre
und Miquelon geleistet wurde, ist er doch — vor allem
im Verhältnis zur Beihilfeintensität — sehr bescheiden.
Die Kommission vertritt jedoch die Auffassung, dass
der Beitrag, den die Beihilfe zur Entwicklung von Saint-
Pierre und Miquelon leisten kann, bei der Würdigung der
Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt
ins Verhältnis zum Ausmaß der möglichen Beeinträchti
gung des Handels zwischen Mitgliedstaaten gesetzt wer

den muss. Hierzu vertritt die Kommission die Auffassung,
dass die Beihilfe zwar zweifellos gewisse nachteilige Aus
wirkungen auf den Handel zwischen den Mitgliedstaaten
haben kann, wie in Abschnitt 2.4 bewiesen wurde, dass
jedoch diese Auswirkungen angesichts der besonderen
Umstände des Falls wahrscheinlich sehr gering sind. In
diesem Zusammenhang stellt die Kommission insbeson
dere Folgendes fest:

— Die Le Levant ist ein Schiff mit einer sehr geringen
Kapazität, das nur rund 95 Passagiere aufnehmen
kann, was natürlich seine Auswirkungen auf den
Markt einschränkt.

— Die Le Levant bietet ihre Kreuzfahrten von Saint-
Pierre und Miquelon aus (d. h. außerhalb der Gemein
schaftsgewässer) überwiegend auf dem nordamerika
nischen Markt an (50), über die von CIL aufgebauten
Vertriebsnetze und eben aufgrund der geografischen
Lage der Inselgruppe als Knotenpunkt für Kreuzfahr
ten (rund 4 600 km von Paris, aber nur 25 km von
der kanadischen Küste entfernt) (51).

— Die Kommission stellt nach den ihr vorgelegten In
formationen auch fest, dass kein anderer in der
Gemeinschaft niedergelassener Wirtschaftsteilnehmer
Kreuzfahrten nach Saint-Pierre und Miquelon anbietet
oder in dem betreffenden Zeitraum angeboten hat
und dass die mit der Le Levant angebotenen Kreuz
fahrten, die Luxus und außergewöhnliche Ziele mit
einander verbinden, ganz offensichtlich nur auf ein
sehr kleines Segment des Marktes für Kreuzfahrten
abzielten, das in Europa kaum entwickelt ist.

(138) Angesichts der vorstehenden Ausführungen stellt die
Kommission fest, dass die fragliche Beihilfe über die
Schaffung von Arbeitsplätzen und die Diversifizierung
der Wirtschaft einen Beitrag zur Entwicklung von Saint-
Pierre und Miquelon leisten kann und dass dieser Beitrag
zwar bescheiden ist, aber dennoch größer als die mög
liche Beeinträchtigung des Handels durch die Beihilfe.
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(48) Im Jahr 1999 entfielen 63,8 % der Arbeitsplätze auf die Baubranche
und die Fischerei, die von den staatlichen Behörden in hohem Maße
unterstützt wurden. Die Beamten machten 25,8 % der Erwerbsbe
völkerung aus (siehe Institut d’émission des départements d’outre
mer, Bericht „Saint-Pierre-et-Miquelon en 1999“).

(49) Die Zahl der Kreuzfahrtteilnehmer betrug 2 134 im Jahr 1995, 820
im Jahr 1996, 785 im Jahr 1997, 2 123 im Jahr 1997, 2 123 im
Jahr 1998 und 428 im Jahr 1999, im Jahr 2000 dann 3 242 und
im Jahr 2001 2 474. Festzustellen ist außerdem, dass das Niveau
während des gesamten Betriebszeitraums der Le Levant mit 5 120
Kreuzfahrtteilnehmern in 2002 und 3 022 Passagieren in 2003
gehalten wurde.

(50) Aus dem Bewilligungsantrag, den die Bank und CIL bei den fran
zösischen Behörden gestellt haben, geht hervor, dass das Projekt „Le
Levant“ „in hohem Maße von den Beziehungen zwischen CIP und
Travel Dynamics […], einem auf die Organisation von Kreuzfahrten
spezialisierten amerikanischen Reiseveranstalter“ abhängig war. CIP
betont, das Projekt „Le Levant“ sei auf der Grundlage der Erfah
rungen mit ihrem ersten Schiff, der Le Ponant, entwickelt worden,
dessen „überwiegend nordamerikanische … Kunden heute zum
Großteil auf der Partnerschaft mit Travel Dynamics beruhen“. CIP
ergänzt, sie habe nachgewiesen, dass sie „in der Lage sei, ein fran
zösisches Schiff für nordamerikanische Kunden attraktiv zu machen
…“. Aus dem Bericht „Saint-Pierre-et-Miquelon en 1999“ des Insti
tut d’émission d’outre-mer (Seite 37) geht auch hervor, dass das
Reiseziel 1999 von elf nordamerikanischen, aber nur von zwei
französischen Reiseveranstaltern angeboten wurde.

(51) Bereits im Rahmen der Entscheidung 2003/667/EG vom 24. Juli
2002 zur Vereinbarkeit eines Zusammenschlusses mit dem Gemein
samen Markt und mit dem EWR-Abkommen (Sache COMP/M.2706
— Carnival Corporation/P & O Princess) (ABl. L 248 vom
30.9.2003, S. 1) hat die Kommission festgestellt, dass der Markt
für Kreuzfahrten im Wesentlichen ein nationaler Markt ist.



(139) Die Kommission stellt auch fest, dass diese Beihilfe not
wendig war. Denn die Rentabilitätsaussichten für den Be
trieb des Schiffs von Saint-Pierre und Miquelon aus konn
ten gemäß dem von den französischen Behörden geneh
migten Finanzierungsmodell nur mit Hilfe der Beihilfe
gewährleistet werden. Das Vorhaben des Baus und Be
triebs der Le Levant hätte ohne die Beihilfe nicht realisiert
werden können.

(140) Aus den genannten Gründen stellt die Kommission daher
fest, dass die Beihilfe für die Le Levant eine „Entwick
lungskomponente“ umfasst.

VIII. SCHLUSSFOLGERUNGEN

(141) Die Kommission stellt fest, dass Frankreich die Beihilfe in
Zuwiderhandlung gegen Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag
und somit rechtswidrig durchgeführt hat. Die Kommis
sion vertritt jedoch die Auffassung, dass die Beihilfe eine
Entwicklungshilfe im Sinne von Artikel 4 Absatz 7 der
Richtlinie 90/684/EWG darstellt und infolgedessen mit
dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Beihilfe, die Frankreich der Compagnie des Iles du Levant
im Zusammenhang mit dem Bau des Kreuzfahrtschiffs Le Le
vant gewährt hat, ist mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Französische Republik gerichtet.

Brüssel, den 20. Mai 2008

Für die Kommission
Neelie KROES

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 10. September 2008

zur Einstellung des Untersuchungsverfahrens betreffend die Maßnahmen der Republik Korea
hinsichtlich der Einfuhr und des Vertriebs von Schönheits-, Riech- und Körperpflegemitteln und

der Werbung für diese Mittel

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 4837)

(2008/747/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des Rates vom
22. Dezember 1994 zur Festlegung der Verfahren der Gemein
schaft im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik zur Aus
übung der Rechte der Gemeinschaft nach internationalen Han
delsregeln, insbesondere den im Rahmen der Welthandelsorga
nisation (1) vereinbarten Regeln, insbesondere auf Artikel 11
Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

A. EINLEITUNG DES VERFAHRENS

(1) Am 2. April 1998 stellte COLIPA (Dachverband der Eu
ropäischen Kosmetikindustrie) im Namen derjenigen Ver
bandsmitglieder, die in die Republik Korea exportieren
bzw. die Absicht haben, dies zu tun, einen Antrag gemäß
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des Rates
(„Verordnung“).

(2) Der Antragsteller brachte vor, die Verkäufe von Kosme
tika aus der Gemeinschaft in der Republik Korea würden
durch verschiedene Hemmnisse im Sinne des Artikels 2
Absatz 1 der Verordnung behindert. Dabei ging es um
folgende Praktiken:

a) ein Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem die
Kontrolle der eingeführten Kosmetika von koreani
schen Behörden in Korea durchgeführt werden
musste;

b) eine aufwändige verwaltungstechnische Warenüberwa
chung einschließlich der Pflicht zur Übermittlung ver
traulicher Geschäftsinformationen an den koreani
schen Industrieverband;

c) ein diskriminierendes Genehmigungsverfahren hin
sichtlich der Werbemaßnahmen;

d) andere Praktiken wie: Kennzeichnungsverfahren,
Nichtanerkennung der EU-Liste der Bestandteile von
Kosmetika, Verbot unentgeltlicher Zuwendungen
beim Kauf und bestimmte Hindernisse bei Werbemaß
nahmen.

(3) Der Antragsteller führte ferner aus, dass solche Praktiken
handelsschädigende Auswirkungen im Sinne des Artikels
2 Absatz 4 der Verordnung hätten.

(4) Nach Konsultation des mit der Verordnung eingesetzten
Beratenden Ausschusses kam die Kommission zu dem
Schluss, dass genügend Beweise vorlagen, um die Einlei
tung eines Untersuchungsverfahrens zur Prüfung des Ver
dachts und der Rechtslage zu rechtfertigen. Dementspre
chend wurde am 19. Mai 1998 ein Untersuchungsver
fahren eingeleitet (2).

B. FESTSTELLUNGEN IM RAHMEN DES
UNTERSUCHUNGSVERFAHRENS

(5) Die 1999 durchgeführte Untersuchung ergab, dass das
Konformitätsbewertungsverfahren sowohl diskriminie
rend als auch unnötig aufwändig war und somit im Wi
derspruch zu Artikel 5 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 2
des WTO-Übereinkommens über technische Handels
hemmnisse (TBT-Übereinkommen) stand, vor allem des
halb, weil koreanische Erzeugnisse vor ihrer Vermark
tung — im Gegensatz zu eingeführten Kosmetika —

keinem Genehmigungsverfahren unterlagen. Ferner wurde
festgestellt, dass die vorgeschriebene Datenerfassung zur
Warenüberwachung unnötige verwaltungstechnische
Doppelarbeit für die Einführer nach sich zog und im
Widerspruch zu Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 2 des
TBT-Übereinkommens stand. Was die Regelungen über
die Werbung für Kosmetika betrifft, stellte die Kommis
sion hingegen fest, dass weder die entsprechenden
Rechtsvorschriften noch ihre Umsetzung diskriminierend
waren. Hinsichtlich der anderen im Antrag aufgeführten
Praktiken wurde festgestellt, dass die koreanische Vor
schrift zur Produktkennzeichnung bereits geändert und
die EU-Liste der Bestandteile von Kosmetika anerkannt
worden war. Die koreanische Regelung über unentgelt
liche Zuwendungen beim Kauf war nicht zu beanstanden,
da ein absolutes Verbot solcher Maßnahmen auch in
einigen Mitgliedstaaten gilt. Die Untersuchung ergab fer
ner, dass einige der untersuchten Maßnahmen kumulativ
zu schädigenden Auswirkungen im Sinne des Artikels 2
Absatz 4 der Verordnung geführt haben oder führen
können.
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C. ENTWICKLUNGEN NACH ABSCHLUSS DER
UNTERSUCHUNG

(6) Nach Abschluss der Untersuchung wurde Ende Juli 1999
in Form eines Briefwechsels eine Vereinbarung über die
Abschaffung von Kontrollen eingeführter Kosmetika er
zielt.

(7) In der Zwischenzeit erließ Korea neue Rechtsvorschriften
für die Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf von
Kosmetika und schuf eine neue Kategorie von kosmeti
schen Mitteln, nämlich „funktionelle Kosmetika“ („func
tional cosmetics“), für die aufwändigere Auflagen gelten
als für „gewöhnliche Kosmetika“ („ordinary cosmetics“).
Die Kommission nahm einen Beschluss zur Aussetzung
des HHVO-Verfahrens (1) an, um die Wirkung und Hand
habung der neuen Vorschriften für Kosmetika zu über
wachen. Die Auswertung der neuen Regelung führte
2000 zu der vorläufigen Schlussfolgerung, dass diese zu
aufwändig und potenziell handelshemmend sei.

(8) Nach einer Reihe von Gesprächen mit koreanischen Be
hörden konnte ein wesentlicher Fortschritt durch zwei
Änderungen der Vorschriften über die Kontrolle von
funktionellen Kosmetikmitteln durch die koreanische
Lebensmittel- und Arzneimittel-Überwachungsbehörde
(KFDA) erzielt werden. Die 2003 eingeführte Änderung
brachte gewisse Erleichterungen hinsichtlich der Kontrolle
von funktionellen Kosmetika durch die Anerkennung
von In-vivo-Prüfdaten, die Anerkennung von Wirksam
keitsdaten für die gesamte Formel (anstelle von Daten
über die Wirksamkeit der einzelnen Wirkstoffe), die Be
freiung bestimmter Produkte von der Wirksamkeitskon
trolle und die Verbesserung der Bestimmungen zur Spe
zifikation der Bestandteile. Mit der Änderung von 2004
wurden die Angabe von Haltbarkeitsdaten abgeschafft,
die Bestimmungen zur Spezifikation der Bestandteile wei
ter verbessert und eine Liste mit Wirkstoffen veröffent
licht, die von der Wirksamkeitskontrolle befreit wurden.

(9) Einige Fragen blieben jedoch nach wie vor ungelöst und
die Einführer von Kosmetika aus der Gemeinschaft konn
ten von den meisten vorstehend erwähnten Erleichterun
gen, die durch diese zwei Änderungen eingeführt worden
waren, aufgrund der engen Auslegung und Anwendung
der koreanischen Vorschriften durch die KFDA nicht
wirklich profitieren.

(10) Nach vierjährigen Verhandlungen mit den koreanischen
Behörden haben sich diese schließlich bereit erklärt, die
verbleibenden Hemmnisse für die Einfuhr von EU-Kos
metika nach Korea, die aus der Anwendungspraxis der
koreanischen Vorschriften resultieren, zu beseitigen. Da
bei geht es im Einzelnen um folgende Verpflichtungen: a)
nachprüfbare und das Produkt als Ganzes berücksichti
gende Einzelfalluntersuchung um festzustellen, ob die
Kennzeichnung des betreffenden Kosmetikums den Ver
braucher zu der Annahme veranlasst, dass es sich bei

diesem Mittel um ein funktionelles Kosmetikum handelt
(das als solches der Wirksamkeitskontrolle unterläge); b)
Anerkennung der Vorher-Nachher-Vergleichstests von
Fertigerzeugnissen (im Gegensatz zu dem früheren Erfor
dernis placebokontrollierter Vergleichstests); c) weniger
aufwändige Verfahren zur Registrierung und zur Kon
trolle von Antifaltenmitteln nach der Markteinführung;
d) Befreiung der Mittel aus derselben Produktlinie von
der Vorlage der Wirksamkeitsdaten; e) bessere Transpa
renz bezüglich der Genehmigung der Wirkstoffe in funk
tionellen Kosmetika; f) Abschaffung des Erfordernisses
der Übermittlung vertraulicher Daten an den koreani
schen Industrieverband im Rahmen der Zollabfertigung
für einzuführende Kosmetika sowie Verpflichtung zur
Einhaltung bestimmter Fristen; g) Konsultationen mit
den Einführern bezüglich der Ausarbeitung, Verabschie
dung und Anwendung von Rechtsvorschriften und ver
waltungstechnischen Leitlinien, die sich auf Kosmetika
beziehen. Diese Verpflichtungen werden vom Antragstel
ler (COLIPA) als zufriedenstellend angesehen.

D. SCHLUSSFOLGERUNG UND EMPFEHLUNGEN

(11) Aufgrund der vorstehenden Analyse wird die Auffassung
vertreten, dass das Untersuchungsverfahren zu einer zu
friedenstellenden Lösung hinsichtlich der Beseitigung der
im Antrag von COLIPA angeführten Handelshemmnisse
geführt hat. Das Untersuchungsverfahren sollte daher
gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung eingestellt
werden.

(12) Der Beratende Ausschuss wurde zu den in diesem
Beschluss vorgesehenen Maßnahmen konsultiert —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Das Untersuchungsverfahren betreffend die Maßnahmen der Re
publik Korea hinsichtlich der Einfuhr und des Vertriebs von
Schönheits-, Riech- und Körperpflegemitteln und der Werbung
für diese Mittel wird eingestellt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 10. September 2008

Für die Kommission
Peter MANDELSON

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 18. September 2008

über die Nichtaufnahme von Triflumizol in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den
Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Stoff

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 5075)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/748/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
kann ein Mitgliedstaat während eines Zeitraums von
zwölf Jahren ab der Bekanntgabe der genannten Richt
linie zulassen, dass Pflanzenschutzmittel in Verkehr ge
bracht werden, die nicht in Anhang I der genannten
Richtlinie aufgeführte Wirkstoffe enthalten und zwei
Jahre nach dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Richtlinie
bereits im Handel sind; diese Stoffe werden nach und
nach im Rahmen eines Arbeitsprogramms geprüft.

(2) Mit den Verordnungen (EG) Nr. 451/2000 (2) und (EG)
Nr. 1490/2002 (3) der Kommission mit Durchführungs
bestimmungen für die dritte Stufe des Arbeitsprogramms
gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
wurde die Liste der Wirkstoffe festgelegt, die im Hinblick
auf ihre mögliche Aufnahme in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG bewertet werden sollen. Diese Liste enthält
Triflumizol.

(3) Die Auswirkungen von Triflumizol auf die menschliche
Gesundheit und auf die Umwelt wurden gemäß den Be
stimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 451/2000 und
(EG) Nr. 1490/2002 für eine Reihe von durch den An
tragsteller vorgeschlagenen Anwendungen geprüft. In den
genannten Verordnungen wurden ferner Mitgliedstaaten
als Berichterstatter benannt, die gemäß Artikel 8 Absatz
1 der Verordnung (EG) Nr. 451/2000 die jeweiligen Be
wertungsberichte und Empfehlungen an die Europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) zu übermitteln

haben. Für Triflumizol waren die Niederlande berichters
tattender Mitgliedstaat und alle relevanten Informationen
wurden am 4. Januar 2006 übermittelt.

(4) Die Kommission hat Triflumizol gemäß Artikel 11a der
Verordnung (EG) Nr. 1490/2002 geprüft. Ein Entwurf
eines Berichts über diesen Stoff wurde von den Mitglied
staaten und der Kommission im Rahmen des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit
überprüft und am 20. Mai 2008 in Form des Beurtei
lungsberichts der Kommission abgeschlossen.

(5) Bei der Prüfung dieses Wirkstoffs kam der Ausschuss
unter Berücksichtigung der Anmerkungen der Mitglied
staaten zu dem Schluss, dass eindeutig davon auszugehen
ist, dass der Wirkstoff sich schädlich auf die menschliche
Gesundheit und insbesondere die der Anwender und Ar
beiter auswirkt, da die Exposition über dem AOEL (Ac
ceptable operator exposure level/annehmbare Anwender
exposition) liegt.

(6) Die Kommission forderte den Antragsteller auf, zu den
Ergebnissen der Prüfung von Triflumizol Stellung zu neh
men und anzugeben, ob er seinen Antrag auf Zulassung
des Stoffes aufrechterhalten will oder nicht. Die daraufhin
vom Antragsteller vorgelegte Stellungnahme wurde ein
gehend geprüft. Die Bedenken konnten jedoch trotz der
vom Antragsteller vorgebrachten Argumente nicht aus
geräumt werden, und anhand der Bewertungen, die auf
der Grundlage der eingereichten Informationen vorge
nommen wurden, konnte nicht nachgewiesen werden,
dass davon auszugehen ist, dass Triflumizol enthaltende
Pflanzenschutzmittel unter den vorgeschlagenen Anwen
dungsbedingungen die Anforderungen gemäß Artikel 5
Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie 91/414/EWG
generell erfüllen.

(7) Triflumizol sollte daher nicht in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgenommen werden.

(8) Es sollten Maßnahmen getroffen werden, mit denen si
chergestellt wird, dass bestehende Zulassungen für Triflu
mizol enthaltende Pflanzenschutzmittel binnen eines fest
gelegten Zeitraums widerrufen und nicht verlängert wer
den und dass keine neuen Zulassungen für derartige
Pflanzenschutzmittel erteilt werden.
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(9) Wird von den Mitgliedstaaten eine Frist für die Beseiti
gung, die Lagerung, das Inverkehrbringen und die Ver
wendung bestehender Lagervorräte von Triflumizol ent
haltenden Pflanzenschutzmitteln eingeräumt, so sollte sie
nicht länger als zwölf Monate betragen, damit die Ver
wendung der Lagervorräte auf nur eine weitere Vegeta
tionsperiode begrenzt ist; dadurch wird gewährleistet,
dass Triflumizol enthaltende Pflanzenschutzmittel noch
18 Monate nach Erlass dieser Entscheidung erhältlich
sind.

(10) Diese Entscheidung steht der Einreichung eines Antrags
für Triflumizol gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie
91/414/EWG mit Blick auf eine Aufnahme in deren An
hang I und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 33/2008 der
Kommission vom 17. Januar 2008 mit Durchführungs
bestimmungen zur Richtlinie 91/414/EWG des Rates in
Bezug auf ein reguläres und ein beschleunigtes Verfahren
für die Bewertung von Wirkstoffen im Rahmen des in
Artikel 8 Absatz 2 dieser Richtlinie genannten Arbeits
programms, die nicht in Anhang I dieser Richtlinie auf
genommen wurden (1), nicht entgegen.

(11) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Triflumizol wird nicht als Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgenommen.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass

a) Zulassungen von Triflumizol enthaltenden Pflanzenschutz
mitteln bis 18. März 2009 widerrufen werden;

b) ab dem Tag der Veröffentlichung der vorliegenden Entschei
dung keine Zulassungen von Triflumizol enthaltenden Pflan
zenschutzmitteln gewährt oder erneuert werden.

Artikel 3

Jede von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 6 der
Richtlinie 91/414/EWG eingeräumte Frist muss so kurz wie
möglich sein und endet spätestens am 18. März 2010.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 18. September 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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III

(In Anwendung des EU-Vertrags erlassene Rechtsakte)

IN ANWENDUNG VON TITEL V DES EU-VERTRAGS ERLASSENE
RECHTSAKTE

GEMEINSAME AKTION 2008/749/GASP DES RATES

vom 19. September 2008

betreffend die militärische Koordinierungsmaßnahme der Europäischen Union zur Unterstützung
der Resolution 1816 (2008) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (EU NAVCO)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson
dere auf Artikel 14, Artikel 25 Absatz 3 und Artikel 28 Ab
satz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat sich in
seiner Resolution 1816(2008) vom 2. Juni 2008 zur
Situation in Somalia besorgt über die Bedrohung ge
äußert, die seeräuberische Handlungen und bewaffnete
Raubüberfälle auf Schiffe für die Leistung humanitärer
Hilfe an Somalia, die Sicherheit der der gewerblichen
Seeschifffahrt dienenden Schifffahrtswege und die inter
nationale Schifffahrt darstellen. Der VN-Sicherheitsrat hat
insbesondere die Staaten, die an der Nutzung der der
gewerblichen Seeschifffahrt dienenden Schifffahrtswege
vor der Küste Somalias interessiert sind, ermutigt, ihre
Maßnahmen zur Abschreckung seeräuberischer Handlun
gen und bewaffneter Raubüberfälle auf See in Zusam
menarbeit mit der Übergangs-Bundesregierung zu verstär
ken und zu koordinieren. Er hat beschlossen, dass die
Staaten, die mit der Übergangs-Bundesregierung zusam
menarbeiten, nach vorheriger Unterrichtung des Gene
ralsekretärs durch die Übergangs-Bundesregierung, für ei
nen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Datum dieser
Resolution in die Hoheitsgewässer Somalias einlaufen
dürfen und alle notwendigen Maßnahmen zur Bekämp
fung seeräuberischer Handlungen und bewaffneter Raub
überfälle in einer Weise anwenden dürfen, die den nach
dem einschlägigen Völkerrecht auf Hoher See zulässigen
Maßnahmen gegen Seeräuberei entspricht. Der VN-Si
cherheitsrat hat ferner die Staaten aufgefordert, ihre
nach den vorgenannten Bestimmungen ergriffenen Maß
nahmen mit den anderen teilnehmenden Staaten abzu
stimmen.

(2) Der Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 26. Mai
2008 seiner Besorgnis über die Zunahme von Überfällen
durch Piraten vor der Küste Somalias Ausdruck verliehen,
die die humanitären Bemühungen und den internationa
len Seeverkehr in der Region beeinträchtigen und zu fort
währenden Verletzungen des VN-Waffenembargos füh
ren. Der Rat begrüßte ferner die Initiativen einiger Mit

gliedstaaten, den Frachtern des Welternährungspro
gramms Begleitschutz zu gewähren. Er betonte, dass
eine umfassendere Beteiligung der internationalen
Gemeinschaft an diesen Begleitschutzmaßnahmen erfor
derlich ist, um die Auslieferung humanitärer Hilfe an die
somalische Bevölkerung zu gewährleisten.

(3) Der Rat hat am 16. Juni 2008 sein Generalsekretariat
und die Kommission ersucht zu erkunden, welche Mög
lichkeiten es gibt, alle in seinen Schlussfolgerungen vom
26. Mai getroffenen Zusagen zu erfüllen, und wie am
ehesten ein Beitrag zur Umsetzung der Resolution
1816(2008) des VN-Sicherheitsrates geleistet werden
kann.

(4) Der Rat hat am 5. August 2008 das Krisenmanagement
konzept für eine Aktion der Europäischen Union im Hin
blick auf einen Beitrag zur Umsetzung der Resolution
1816 (2008) des VN-Sicherheitsrates gebilligt.

(5) Das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK)
wird die politische Kontrolle und die strategische Leitung
der militärischen Koordinierungsmaßnahme der EU zur
Unterstützung der Resolution 1816 (2008) des VN-Si
cherheitsrates wahrnehmen und die entsprechenden Be
schlüsse nach Artikel 25 Absatz 3 des EU-Vertrags fas
sen.

(6) Nach Artikel 28 Absatz 3 des EU-Vertrags gehen die
operativen Ausgaben mit militärischen oder verteidi
gungspolitischen Bezügen, die aufgrund dieser Gemein
samen Aktion entstehen, zu Lasten der Mitgliedstaaten.
Ungeachtet des Umstands, dass die Ausgaben für eine
militärische Koordinierungsmaßnahme der EU, wie sie
mit dieser Gemeinsamen Aktion bezweckt wird, im Be
schluss 2007/384/GASP des Rates vom 14. Mai 2007
über einen Mechanismus zur Verwaltung der Finanzie
rung der gemeinsamen Kosten der Operationen der Eu
ropäischen Union mit militärischen oder verteidigungs
politischen Bezügen (ATHENA) (1) nicht vorgesehen
sind, sollten im vorliegenden Fall die mit dieser Koordi
nierungsmaßnahme zusammenhängenden Ausgaben aus
nahmsweise nach jenem Beschluss verwaltet werden.
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(7) Der finanzielle Bezugsrahmen für die gemeinsamen Kos
ten der militärischen Koordinierungsmaßnahme der EU
stellt den derzeit besten Schätzwert dar und präjudiziert
nicht die endgültigen Zahlen in einem Haushaltsplan, der
gemäß den im Beschluss 2007/384/GASP festgelegten
Regeln zu verabschieden ist.

(8) Gemäß Artikel 6 des dem EU-Vertrag und dem Vertrag
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefüg
ten Protokolls über die Position Dänemarks beteiligt sich
Dänemark nicht an der Ausarbeitung und Durchführung
von Beschlüssen und Maßnahmen der Europäischen
Union, die verteidigungspolitische Bezüge haben. Däne
mark beteiligt sich nicht an der Durchführung der Ge
meinsamen Aktion und mithin auch nicht an der Finan
zierung der militärischen Koordinierungsmaßnahme der
Europäischen Union —

HAT FOLGENDE GEMEINSAME AKTION ANGENOMMEN:

Artikel 1

Ziel

Die Europäische Union führt eine militärische Koordinierungs
maßnahme zur Unterstützung der Resolution 1816 (2008) des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen mit der Bezeichnung EU
NAVCO durch.

Artikel 2

Auftrag

(1) Mit der militärischen Koordinierungsmaßnahme der EU
sollen in Umsetzung des in Artikel 1 genannten Ziels und
insbesondere durch die Einrichtung einer Koordinierungszelle
in Brüssel, nachstehend „Koordinierungszelle der EU“ genannt,
die Tätigkeiten der Mitgliedstaaten unterstützt werden, die mili
tärische Mittel im Einsatzgebiet einsetzen, damit diese leichter
verfügbar und operativ einsetzbar sind.

(2) Zur Erfüllung dieses Auftrags nimmt die Koordinierungs
zelle der EU die in dem vom Rat gebilligten Durchführungsplan
aufgeführten Aufgaben wahr.

Artikel 3

Ernennung des Leiters der Koordinierungszelle der EU

Andrès A. BREIJO CLAÙR wird zum Leiter der Koordinierungs
zelle der EU ernannt.

Artikel 4

Sitz der Koordinierungszelle der EU

Die Koordinierungszelle der EU hat ihren Sitz in Brüssel.

Artikel 5

Durchführungsplan und Einleitung der militärischen
Koordinierungsmaßnahme der EU

(1) Der Durchführungsplan für EU NAVCO wird gebilligt.

(2) Die militärische Koordinierungsmaßnahme der EU wird
an dem Tag der Annahme dieser Gemeinsamen Aktion durch
den Rat eingeleitet.

Artikel 6

Politische Kontrolle und strategische Leitung

(1) Unter der Verantwortung des Rates nimmt das PSK die
politische Kontrolle und strategische Leitung der militärischen
Koordinierungsmaßnahme der EU wahr. Der Rat ermächtigt das
PSK, die entsprechenden Beschlüsse nach Artikel 25 des EU-
Vertrags zu fassen. Diese Ermächtigung betrifft insbesondere
die erforderlichen Befugnisse zur Änderung des Durchführungs
plans. Sie erstreckt sich ferner auf die erforderlichen Befugnisse
zu späteren Entscheidungen über die Ernennung des Leiters der
Koordinierungszelle der EU. Die Entscheidungsbefugnis in Bezug
auf die Ziele und die Beendigung der militärischen Koordinie
rungsmaßnahme der EU verbleibt beim Rat, der vom General-
sekretär/Hohen Vertreter unterstützt wird.

(2) Das PSK erstattet dem Rat regelmäßig Bericht.

(3) Das PSK erhält vom Leiter der Koordinierungszelle der EU
regelmäßig Berichte über die Durchführung der militärischen
Koordinierungsmaßnahme der EU. Das PSK kann den Leiter
der Koordinierungszelle der EU gegebenenfalls zu seinen Sit-
zungen einladen.

Artikel 7

Militärische Leitung

(1) Der Militärausschuss der EU (EUMC) überwacht die ord
nungsgemäße Durchführung der militärischen Koordinierungs
maßnahme der EU unter Verantwortung des Leiters der Koor
dinierungszelle der EU.

(2) Der EUMC erhält vom Leiter der Koordinierungszelle der
EU regelmäßig Berichte. Er kann den Leiter der Koordinierungs
zelle der EU gegebenenfalls zu seinen Sitzungen einladen.

(3) Der Vorsitzende des EUMC ist erster Ansprechpartner für
den Leiter der Koordinierungszelle der EU.

Artikel 8

Kohärenz der EU-Reaktion

(1) Der Vorsitz, der Generalsekretär/Hohe Vertreter, der Lei
ter der Koordinierungszelle der EU und die Mitgliedstaaten, die
militärische Mittel im Einsatzgebiet einsetzen, stimmen ihre je
weiligen Tätigkeiten bei der Durchführung dieser Gemeinsamen
Aktion eng miteinander ab.
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(2) Die Mitgliedstaaten sind insbesondere aufgefordert, der
Koordinierungszelle der EU sachdienliche Informationen über
ihre operativen Maßnahmen im Einsatzgebiet und über die
Lage in dem Gebiet, einschließlich des Informationsaustauschs
mit den Handelsschiffen, zu übermitteln.

Artikel 9

Beziehungen zu den Vereinten Nationen, der Afrikanischen
Union, der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation und

den anderen Akteuren

(1) Der Generalsekretär/Hohe Vertreter, der vom EU-Sonder
beauftragten bei der Afrikanischen Union unterstützt wird,
nimmt in enger Abstimmung mit dem Vorsitz und in Verbin
dung mit dem Leiter der Koordinierungszelle der EU die Rolle
des ersten Ansprechpartners für die Vereinten Nationen und die
Afrikanische Union wahr.

(2) Auf operativer Ebene fungiert der Leiter der Koordinie
rungszelle der EU als Ansprechpartner insbesondere für die
Reederverbände, die betreffenden Abteilungen des Generalsekre
tariats der Vereinten Nationen, das Welternährungsprogramm
und die Internationale Schifffahrtsorganisation sowie die im
Rahmen der Operation „Dauerhafte Freiheit“ agierende Seestreit
kraft „Combined Task Force 150“.

Artikel 10

Unterstützung von Drittstaaten

(1) Das PSK kann den Leiter der Koordinierungszelle der EU
von Fall zu Fall ermächtigen, unter den gleichen Bedingungen,
wie sie für die Mitgliedstaaten vorgesehen sind, die Maßnahmen
von Drittstaaten zur Umsetzung der Resolution 1816 (2008)
des VN-Sicherheitsrates auf deren Ersuchen hin zu koordinieren.

(2) Zu diesem Zweck ist der Leiter der Koordinierungszelle
der EU befugt, administrative und technische Vereinbarungen
mit den zuständigen Behörden dieser Staaten zu schließen.

Artikel 11

Haftung

(1) Für die von einem Mitglied des Personals der Koordinie
rungszelle der EU erhobenen oder gegen dieses Mitglied geltend
gemachten Ansprüche im Zusammenhang mit der Abordnung
ist der Mitgliedstaat zuständig, von dem das betreffende Perso
nalmitglied abgeordnet wurde. Der betreffende Mitgliedstaat ist
auch für die Erhebung von Klagen gegen die abgeordnete Person
zuständig.

(2) Für die von Dritten geltend gemachten Ansprüche im
Zusammenhang mit den Marineoperationen von Schiffen im
Rahmen der Beteiligung der Mitgliedstaaten an der Umsetzung
der Resolution 1816 (2008) des VN-Sicherheitsrates sind jene
Mitgliedstaaten zuständig, unter deren Flagge die Schiffe fahren.

Artikel 12

Finanzierung

(1) Die folgenden gemeinsamen Kosten der militärischen
Koordinierungsmaßnahme der EU gehen nach dem Schlüssel
des Bruttonationaleinkommens zu Lasten der Mitgliedstaaten:

— Kommunikationskosten,

— Transport-/Reisekosten,

— Verwaltungskosten.

(2) Die Finanzierung dieser gemeinsamen Kosten wird von
Athena verwaltet.

(3) Der als finanzieller Bezugsrahmen für die gemeinsamen
Kosten der militärischen Koordinierungsmaßnahme der EU die
nende Betrag beläuft sich auf 60 000 EUR. Der in Artikel 33
Absatz 3 des Beschlusses 2007/384/GASP genannte Prozentsatz
des Referenzbetrags beträgt 30 %.

Artikel 13

Weitergabe von Informationen an die Vereinten Nationen
und andere dritte Parteien

(1) Der Generalsekretär/Hohe Vertreter ist befugt, an die Ver
einten Nationen und an andere dritte Parteien, die sich an dieser
Gemeinsamen Aktion beteiligen, EU-Verschlusssachen, die für
die Zwecke der militärischen Koordinierungsmaßnahme der
EU generiert wurden, bis zu dem für diese dritten Parteien
jeweils festgelegten Geheimhaltungsgrad unter Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften des Rates (1) weiterzugeben.

(2) Der Generalsekretär/Hohe Vertreter ist befugt, nicht als
EU-Verschlusssachen eingestufte Dokumente der EU, die die
Beratungen des Rates im Zusammenhang mit der militärischen
Koordinierungsmaßnahme der EU betreffen und die der Ge
heimhaltungspflicht nach Artikel 6 Absatz 1 der Geschäftsord
nung des Rates (2) unterliegen, an die Vereinten Nationen und
andere dritte Parteien, die sich an dieser Gemeinsamen Aktion
beteiligen, weiterzugeben.
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Artikel 14

Inkrafttreten und Beendigung

(1) Diese Gemeinsame Aktion tritt am Tag ihrer Annahme in
Kraft.

(2) Die militärische Koordinierungsmaßnahme der EU endet
zu dem vom Rat festgelegten Zeitpunkt und wird bei Ablauf der
Geltungsdauer der Resolution 1816 (2008) des VN-Sicherheits
rates überprüft.

(3) Diese Gemeinsame Aktion wird unbeschadet der einschlä
gigen Bestimmungen des Beschlusses 2007/384/GASP am Tag
der Schließung der Koordinierungszelle der EU aufgehoben.

Artikel 15

Veröffentlichung

(1) Diese Gemeinsame Aktion wird im Amtsblatt der Europä
ischen Union veröffentlicht.

(2) Die Beschlüsse des PSK betreffend die späteren Ernennun
gen des Leiters der Koordinierungszelle der EU werden ebenfalls
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 19. September 2008.

Im Namen des Rates
Der Präsident
B. KOUCHNER
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 913/2008 der Kommission vom 18. September 2008 zur Festsetzung der
Ausfuhrerstattungen für Eier

(Amtsblatt der Europäischen Union L 251 vom 19. September 2008)

Seite 21, fünfter Erwägungsgrund:

anstatt: „Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungs
ausschusses für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte“,

muss es heißen: „Der Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte hat nicht innerhalb der
ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genommen“.

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 914/2008 der Kommission vom 18. September 2008 zur Festsetzung der
Ausfuhrerstattungen für Geflügelfleisch

(Amtsblatt der Europäischen Union L 251 vom 19. September 2008)

Seite 23, fünfter Erwägungsgrund:

anstatt: „Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungs
ausschusses für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte“,

muss es heißen: „Der Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte hat nicht innerhalb der
ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genommen“.
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HINWEIS FÜR DEN LESER

Nach entsprechendem Beschluss der Organe entfällt künftig der Hinweis auf die letzte Ände-
rung der zitierten Rechtsakte.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich in den hier veröffentlichten Texten Verweise auf
Rechtsakte auf die jeweils geltende Fassung der Rechtsakte.
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